Hansestadt LUBECK =

NIEDERSCHRIFT

(6ffentlicher Teil)

53. Sitzung des Bauausschusses

Sitzungstermin: Montag, 07.06.2021

Sitzungsbeginn: 16:05 Uhr

Sitzungsende: 20:11 Uhr

Sitzungsort: Grole Borse, Rathaus, 23539 Libeck

Anwesende Mitglieder

Vorsitz

Christopher Létsch - CDU

Mitglieder aus der Biirgerschaft

Kristin Blankenburg - SPD

Sabine Haltern - SPD Stellvertr. Fraktionsvorsitzende

Antje Jansen - FREIE WAHLER & GAL Fraktionsvorsit-
zende

Thomas-Markus Leber - FDP Stellvertr. Fraktionsvorsit-
zender

2. Stellvertr. Stadtprasidentin Silke Mahlenhoff - BUNDNIS | Bis TOP 3.1
90 / DIE GRUNEN

1. Stellvertr. Stadtprasident Ulrich Pluschkell - SPD

Arne-Matz Ramcke - BUNDNIS 90 / DIE GRUNEN Bis TOP 11.1

Jochen Mauritz - CDU

Vertretung fiir: Herrn Henning Stabe

stimmberechtigte Mitglieder ohne M.d.Bii.

Bernd Lutzkat - CDU

Vertretung fiir: Herrn Andreas Zander

Dalila Mecker - DIE LINKE

Vertretung fir: Herrn Sascha Luet-
kens Stellvertr. Fraktionsvorsitzender

Dr. Ulrich Brock - CDU

Bis TOP 7.5

Elfi Rostkowski - SPD

Roland Vorkamp - BUNDNIS 90 / DIE GRUNEN

Heino Haase - Die Unabhangigen

Vertretung fur die noch nicht wieder-
besetzte Stelle der Fraktion Die Un-
abhéangigen

Jan Ingwersen - CDU

Ab TOP 7.6, Vertretung fiir Herrn Dr.
Ulrich Brock

Ingo Schiimann - BUNDNIS 90 / DIE GRUNEN

Ab TOP 3.2, Vertretung fiir Frau Silke
Mahlenhoff

Beiratsmitglieder

Erika Bade - Behindertenbeirat

Nur o6ffentlicher Teil
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Margret Wulf-Wichmann - Seniorenbeirat

Nur offentlicher Teil

Gerd Maertens - Seniorenbeirat

Nur offentlicher Teil

Johannes Schindler - CDU / Naturschutzbeirat

Nur o6ffentlicher Teil

Weitere Teilnehmer aus Biirgerschaft und Fraktion

Dr. Axel Flasbarth - BUNDNIS 90 / DIE GRUNEN Stellver-
tr. Fraktionsvorsitzender

Verwaltung

Senatorin Joanna Hagen - FB 5 - Planen und Bauen

Guido Kaschel - 5.691 Lubeck Port Authority

Karsten Schroder - 5.610 Stadtplanung und Bauordnung

Steffi Wulke-Eichenberg - 5.660 Stadtgriin und Verkehr

Nur offentlicher Teil

Arnd Babendererde - Gebaudemanagement HL (5.651)

Nur o6ffentlicher Teil

Katharina Belchhaus - 5.610 Stadtplanung und Bauord-
nung

Nur o6ffentlicher Teil

Frank Graap - Gebaudemanagement HL (5.651)

Bis TOP 11.1

Nele Hellwig - 5.610 Stadtplanung und Bauordnung

Bis TOP 5.2

Jens Johannsen - Stadtgrin und Verkehr (5.660)

Nur o6ffentlicher Teil

Christian Stolte - Stadtplanung und Bauordnung (5.610)

Nur o6ffentlicher Teil

Dierk Wallendzik - 5.660 Stadtgriin und Verkehr

Nur offentlicher Teil

Protokollfiihrung

Thomas Kaacksteen - 5.061 Fachbereichsdienste

Wilk Wendorff - 5.061 Fachbereichsdienste

Entschuldigte Mitglieder

Mitglieder aus der Biirgerschaft

Sascha Luetkens - DIE LINKE Stellvertr. Fraktionsvorsit-
zender

Abwesend

stimmberechtigte Mitglieder ohne M.d.Bii.

Andreas Zander - CDU

Entschuldigt abwesend

Henning Stabe - CDU

Entschuldigt abwesend
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Tagesordnung:

Offentlicher Teil:

Eréffnung / BegriBung / Feststellung der Tagesordnung /
Verpflichtungen

2 Genehmigung der Niederschrift

21 Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 03.05.2021

2.2 Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 17.05.2021

3 Beschlussvorlagen

3.1 Bebauungsplan 32.61.00 - Neue Teutendorfer Siedlung / VO/2021/10096
Am Dreilingsberg - und zugehorige 134. Anderung des Fla-
chennutzungsplanes
Auslegungsbeschluss

3.2 Freigabe zur Umsetzung der Mal3nahme Ersatzbeschaffung V0/2021/10061
Mobilbagger TW190

3.3 BW 4 Moltkebriicke Instandsetzung - Projektfreigabe VO/2021/10053

3.4 Freigabe zur Fortsetzung des Projektes "Anbau an die V0/2021/10113
Werkstatthalle der Emil-Possehl-Schule, Georg-K__erschens-
teiner-Stralte 25-29 in 23554 Libeck", aufgrund Uberschrei-
tung der Projektkosten von tber 175.000,- EUR

3.5 Jahresvertrag StraRenbegleitgriin 2021/2022 - Projektfrei- V0/2021/09995
gabe

4 Uberweisungsauftrage aus der Blirgerschaft

4.1 DIE LINKE & FDP: Projekt Tiny Houses V0O/2021/10008

411 BUNDNIS 90 DIE GRUNEN AA zu V0/2021/10008 Projekt V0/2021/10128
Tiny Houses

4.2 FDP: Bestattung von Haus-/Kleintieren V0/2021/10033

4.3 Fraktion Freie Wahler & GAL, Austauschantrag zu V0/2021/10039-01
V0O/2021/10039: Skateranlage in Lubeck

4.3.1 BUNDNIS 90 / DIE GRUNEN & DIE LINKE AT zu 1/10039-01-01-01
V0/2021/10039-01-01 AA zu VO/2021/10039-01 Skateran-
lage in Libeck

4.4 BUNDNIS 90 / DIE GRUNEN: Car-Sharing-Angebot in Lii- V0/2021/10075
beck ausbauen

4.5 BUNDNIS 90 / DIE GRUNEN: Durchgéngig nutzbare barrie- V0/2021/10074

refreie Gehwege in Libeck
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451 BM Antje Jansen (GAL) Erganzungsantrag zu V0/2021/10074-01
V0O/2021/10074: Durchgangig nutzbare barrierefreie Geh-
wege in Lubeck

4.6 BUNDNIS 90 / DIE GRUNEN, DIE LINKE, Die Unabhangi- VO/2021/10081-01
gen & Fraktion Freie Wahler & GAL: AT zu VO/2021/10081
Karstadthaus fur Radfahrende attraktiv gestalten

4.7 BUNDNIS 90 / DIE GRUNEN, DIE LINKE, Die Unabhangi- V0/2021/10082-01
gen & Fraktion Freie Wahler & GAL: AT zu VO/2021/10082
Lastenradférderung

471 DIE LINKE und FREIE WAHLER & GAL: AT zu Ergan- 1/10082-01-01-01
zungsantrag zu VO/2021/10082-01: Lastenradférderung

4.8 BUNDNIS 90 / DIE GRUNEN, DIE LINKE, Die Unabhéangi- V0/2021/10083-01
gen & Fraktion Freie Wahler & GAL: AT zu VO/2021/10083
Stadtbegrinung durch Urban Gardening und Flachenent-
siegelung

5 Berichte

5.1 Zwischenbericht Raumplanung inklusive Planungsstand VO/2021/09736
Verwaltungsneubau

5.2 Machbarkeitsstudie Radschnellweg V0/2021/10054

5.2.1 Anderungsantrag von AM Christopher Létsch (CDU) und V0/2021/10054-01
AM Ulrich Pluschkell (SPD) zu: Machbarkeitsstudie Rad-
schnellweg

5.3 Konzept und Kostenschatzung fir ein internationales Street- VO/2021/10024
Art-Festival in Libeck

5.4 Zwischenbericht zum ganzjahrigen Probebetrieb der Ful3- V0/2021/10151
gangerfahre an der Nordermole

6 Anfragen / Antworten / Mitteilungen

6.1 Antworten zu Anfragen aus vorangegangenen Sitzungen

6.1.1 Antwort auf die Anfrage des AM Silke Mahlenhoff (BUND- V0/2020/09549-01
NIS 90 / DIE GRUNEN): Einsatz von Recyclingbaustoffen

6.1.2 Beantwortung der Fragen des Bauausschusses zur Umset- 2020/09154-24-01
zung der Haushaltsbegleitbeschliisse des Haushalts 2021
der Hansestadt Lubeck

6.1.3 Antworten auf Anfragen aus vorangegangenen Sitzungen:

6.2 Neue Anfragen

6.2.1 AM Haltern (SPD): Strategie Bodenbevorratung VO/2021/10172
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6.2.2 Anfrage des AM Thomas-Markus Leber (FDP) zu dem vom VO/2021/10185
Bund jungst beschlossenen Foérderprogramm zum Ausbau
der E-Ladeinfrastruktur

6.2.3 Anfrage des AM Thomas-Markus Leber (FDP) zum Projekt- V0/2021/10187
status Gewerbepark Semiramis unter Berlcksichtigung ver-
kehrlicher und baurechtlicher Aspekte

6.2.4 Anfrage mit Dringlichkeit AM Antje Jansen: Schutz des zu- V0/2021/10220
kinftigen Landschaftsschutzgebietes am Kohlenhof / Priwall

6.3 Mitteilungen des Vorsitzenden

6.4 Sonstige Mitteilungen

6.4.1 mundliche Mitteilung (5.610):
Prasentation der Ergebnisse zur Hochbaulichen Entwurfs-
studie ehem. Giterbahnhof Libeck (Fassadenwettbewerb)

6.4.2 mundliche Mitteilung (5.610):
Sachstand drei B-Plangebiete gem. § 13b BauGB

6.4.3 mundliche Mitteilung (5.660):
Sachstand Begrinung Koberg

6.4.4 mundliche Mitteilung (5.000):
Stadtentwicklungsdialog

7 Antrage von Ausschussmitgliedern

71 BUNDNIS 90 / DIE GRUNEN: Antrag des Ausschussmit- VO/2019/08448
glieds Arne-Matz Ramcke - Uberprifung und Optimierung
des Liniennetzes in der Hansestadt Libeck

7.2 AM Haltern (SPD): Jugendhaus Seeblick bewahren - Brodt- V0O/2021/10090
ner Uferweg sichern

7.3 Antrag des AM Thomas-Markus Leber (FDP): Entwicklung VO/2021/10150
eines umfassenden Gesamtkonzeptes flir den ruhenden
Verkehr in Libeck und Travemiinde

7.4 AM Antje Jansen (GAL): Radwege des St.-Jurgen-Rings VO/2021/10166

7.5 AM Christopher Létsch (CDU) und AM Sabine Haltern V0/2021/10167
(SPD): Mobilitat Travemiinde

7.6 AM Létsch (CDU) und Haltern (SPD): Aufstellung eines Be- VO/2021/10168
bauungsplans 32.xx.00 - Helldahl - im vereinfachten Verfah-
ren nach § 13 BauGB

7.7 Antrag des AM Thomas-Markus Leber (FDP): Fortschrei- V0/2021/10068

bung des Rahmenplans Innenstadt unter Bertcksichtigung
von Malinahmen, die sich gegen die Folgen der Pandemie
richten.
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Verschiedenes

Ende des offentlichen Teils

15

Bekanntgabe der im nicht 6ffentlichen Teil gefassten Be-
schlisse
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Offentlicher Teil:

zu1i Eroffnung / BegriiBung / Feststellung der Tagesordnung / Verpflichtungen

Der Vorsitzende begriift die Anwesenden und eréffnet die Sitzung mit der Feststellung der
Beschlussfahigkeit.

Der Vorsitzende weist zudem darauf hin, dass Tonbandaufzeichnungen vorgenommen wer-
den, die ausschlielich der Protokollerstellung dienen.

Der Vorsitzende weist darauf hin, dass nachstehende Unterlagen zur heutigen Sitzung noch
eingereicht wurden:

TOP 3.4 (VO/2021/10113): Freigabe zur Fortsetzung des Projektes "Anbau an die Werk-
statthalle der Emil-Possehl-Schule, Georg-Kerschensteiner-Strale 25-29 in 23554 Liibeck",
aufgrund Uberschreitung der Projektkosten von tiber 175.000,- EUR

TOP 3.5 (VO/2021/09995): Jahresvertrag Straflenbegleitgrin 2021/2022 — Projektfreigabe
TOP 5.4 (VO/2021/10151): Zwischenbericht zum ganzjahrigen Probebetrieb der Fulganger-
fahre an der Nordermole

TOP 11.2 (VO/2021/10060): Freigabe zur Umsetzung der Mallnahme Ersatzbeschaffung,
Klappschute T11 und Z2

Der Vorsitzende weist darauf hin, dass gemal § 35 Abs. 2 der Gemeindeordnung ein ge-
sonderter Verfahrensbeschluss mit 2/3 Mehrheit Gber die nichtoffentliche Behandlung von
Vorlagen erforderlich ist.

Er lasst Uber die Zuordnung der fiir den nichtoffentlichen Teil angemeldeten TOP einzeln
abstimmen:

TOP 10.1, TOP 10.2, TOP 11.1, TOP 11.2, TOP 13.1 und TOP 13.3.1.

Herr Lotsch beantragt die Vertagung der TOP 4.1, TOP 4.1.1, TOP 4.3 und TOP 4.3.1 um
eine Sitzung.

Frau Jansen spricht sich gegen eine Vertagung aus, da auch Angehorige der Skaterszene
anwesend seien, die mitteilen konnten, wo der Bedarf liege.

Herr Lotsch stimmt dem grundsatzlich zu, wolle die Angelegenheit aber zuerst vom Schul-
und Sportausschuss als Fachausschuss behandeln lassen, bevor der Bauausschuss, der
federfiihrend sei, das Thema abschlieRend behandle.

Der Vorsitzende lasst Uber die Vertagung der genannten TOP abstimmen.
Fir eine Vertagung des TOP 4.1 und TOP 4.1.1: 15 Stimmen

Fur eine Vertagung des TOP 4.3 und TOP 4.3.1: 10 Stimmen
Gegen eine Vertagung des TOP 4.3 und TOP 4.3.1: 5 Stimmen

Der Bauausschuss beschliel3t die Vertagung der TOP 4.1 und TOP 4.1.1 einstimmig und der
TOP 4.3 und TOP 4.3.1. mehrheitlich um eine Sitzung.

Der Vorsitzende beantragt die Vorziehung der Tagesordnungspunkte TOP 5.1, TOP 5.2,
TOP 5.2.1, TOP 5.3, TOP 54, TOP 6.4.1, TOP 6.4.2 und TOP 6.4.3 zur Behandlung im An-
schluss an TOP 3 Beschlussvorlagen.

Herr Ramcke beantragt die gemeinsame Behandlung von TOP 4.4, TOP 4.5 und TOP 7.3.
Herr Lotsch beantragt, den TOP 7.3 zu vertagen.
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Herr Leber spricht sich gegen die Vertagung des TOP 7.3 aus. Aus seiner Sicht sei der An-
trag schnell abgehandelt, auch wenn er nach viel aussehe.

Herr Lotsch antwortet, dass er den Antrag flr sehr interessant halte, dieser aber vertagt wer-
den musse um eine adaquate Beratung zu erhalten.

Herr Ramcke beantragt die gemeinsame Vertagung der TOP 4.4. TOP 4.5 und TOP 7.3.

Der Vorsitzende lasst Uber die Vertagung der genannten TOP abstimmen.
Fir eine Vertagung: 15 Stimmen
Der Bauausschuss beschliel3t einstimmig die Vertagung der genannten TOP.

Frau Hagen beantragt die Vertagung des TOP 6.4.1, da der Entwickler nicht an dieser Bau-
ausschusssitzung teilnehmen kénne. Weiterhin beantragt Sie die Aufnahme des TOP 6.4.4
zum Thema Stadtentwicklungsdialog zur Tagesordnung und die Vorziehung des TOP 7.5, da
der zustandige Mitarbeiter der Verwaltung nur zeitlich begrenzt verfiigbar sei.

Herr Leber erklart die Dringlichkeit seines Antrages unter TOP 7.7.

Der Vorsitzende weist darauf hin, dass der Antrag vertagt wurde unter der Maligabe, dass
Herr Krappa von der Wirtschaftsférderung eingeladen werden solle, dieser aber auf eine
Antwort an den Wirtschaftsausschuss verwiesen habe und an dieser Sitzung nicht teilneh-
men wolle.

Herr Leber antwortet, dass der Antrag dann nicht in dieser Sitzung behandelt werden solle.
Er bittet darum, Herrn Krappa erneut einzuladen und den Antrag bis dahin zu vertagen.

Frau Haltern beantragt die Vorziehung des TOP 7.6 hinter den TOP 7.5.

Herr Lotsch beantragt die Vertagung des TOP 11.1.
Herr Ramcke stimmt dem zu, bittet aber darum, das zu dem TOP in dieser Sitzung noch
Fragen gestellt werden kénnen.

Der Bauausschuss beschliel3t die beantragte Erweiterung der Tagesordnung unter Anerken-
nung der gegebenen Dringlichkeit, die beantragten gemeinsamen Beratungen, die beantrag-
ten Vertagungen, Vorziehungen, sowie die nicht éffentliche Behandlung der hierfiir vorgese-
henen TOP.

zu 2 Genehmigung der Niederschrift

zu 2.1 Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 03.05.2021

Keine Wortmeldung.

Die Niederschrift ist damit in der vorgelegten Fassung festgestellt.

zu 2.2 Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 17.05.2021

Keine Wortmeldung.

Die Niederschrift ist damit in der vorgelegten Fassung festgestellt.

zu 3 Beschlussvorlagen
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zu 3.1 Bebauungsplan 32.61.00 - Neue Teutendorfer Siedlung / Am Dreilingsberg -
und zugehérige 134. Anderung des Flichennutzungsplanes
Auslegungsbeschluss
Vorlage: VO/2021/10096

Frau Haltern fragt, ob es ein Problem sei, wenn in dem stadtebaulichen Vertrag festgelegt
werde, dass der Geschosswohnungsbau, wie der Bau von Ein- oder Mehrfamilienhdusern,
auch innerhalb von drei Jahren abgeschlossen sei, und nicht innerhalb von finf Jahren.

Frau Belchhaus antwortet, dass es sich um ein gro3es Gebiet handle und die derzeit gesetz-
ten Fristen ohnehin schon recht knapp seien. Das Vorhaben solle auch logistisch machbar
bleiben und derzeit gebe es unter anderem aufgrund des Baustoffmangels Probleme.

Frau Haltern antwortet, dass bis zum Bau noch einige Zeit vergehen wiirde und bis dahin der
Baustoffmangel vermutlich nicht mehr vorhanden sei. Sie sei der Meinung, dass spater im-
mer noch Verzégerungen ermaglicht werden kénnten, aber sie wolle ehrgeizige Ziele setzen.
Herr Lotsch wirft ein, dass man als Vertragspartner auch ernst genommen werden wolle,
daher mussten festgelegte Vorgaben auch eingehalten werden. Eine Vorziehung sei win-
schenswert, aber schwierig umsetzbar.

Herr Ramcke sagt, dass laut dem stadtebaulichen Vertrag Grundstlicke an eine bestimmte
Klientel vergeben werden sollen. Er méchte wissen, wie das durch die Verwaltung Uberpruft
werden solle.

Frau Belchhaus antwortet, dass die Sicherstellung dieser Vergabe im stadtebaulichen Ver-
trag genauer ausformuliert werde und der Verwaltung bspw. Nachweise durch den Vorha-
bentrager vorzulegen seien, damit die Umsetzung Uberprift werden kénne.

Frau Haltern stellt den folgenden Anderungsantrag:
Die Bezugsfertigkeit soll fiir alle Gebaude auf drei Jahre gesetzt werden.

Der Vorsitzende lasst liber den Anderungsantrag abstimmen:

Far den And_grungsantrag: 5 Stimmen
Gegen den Anderungsantrag: 9 Stimmen
Enthaltungen: 1 Stimme

Der Bauausschuss lehnt den Anderungsantrag mehrheitlich ab.

Herr Lotsch sagt, dass die Argumentation bezlglich der zweiten Zufahrt sehr misslich sei, in
der Vergangenheit habe es diesbezliglich deutlichere Beschlisse gegeben.

Er stellt den Antrag, dass dem Bauausschuss die Verkehrsgutachten beziiglich des
Vorhabens vorgelegt werden.

Der Vorsitzende lasst Uber den Antrag abstimmen:
Fir den Antrag: 15 Stimmen
Der Bauausschuss stimmt dem Antrag einstimmig zu.

Herr Lotsch stellt weiterhin den Antrag, dass der Stellplatzschliissel von 0,9 auf 1,0
angehoben werde.

Herr Haase sagt, dass, mit Blick auf die Zahlen in dem Gebiet, am Ende Uber 400 Stellplatze
fehlen wirden. Er méchte von der Verwaltung wissen, wo diese Autos abgestellt werden
sollten.

Frau Belchhaus antwortet, dass der private Stellplatzbedarf auf den Privatgrundstiicken
nachzuweisen sei und ein Einfamilienhaushalt mit zwei Autos einen zusatzlichen Parkplatz
auf dem Grundstick des Haushalts schaffen kénne. Der Stellplatzschliissel sei gangig und
auch schon in anderen Projekten angesetzt worden. Die Quote von 0,9 sei fur Mietwohnun-
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gen angesetzt. Es werde davon ausgegangen, dass 10% der Mieter nicht Gber ein Auto ver-
fugen wurden. Es solle in Travemunde zudem der Umweltverbund geférdert und eine besse-
re Mobilitat durch eine Taktverdichtung des OPNV erreicht werden.

Herr Haase sagt, dass er die Ausfilhrungen nachvollziehen kdénne, aber es hatten nur die
Eigentimer:innen von 270 Einfamilienhduser die Mdglichkeit, zusatzliche Parkplatze auf dem
eigenen Grundstiick zu schaffen. Der OPNV werde das Problem nicht [6sen.

Herr Ramcke sagt, dass sich die Anwohner auch mehrere Autos holen kdnnen, sie durften
nur nicht den Anspruch haben, diese Fahrzeuge unmittelbar vor der Tur ihrer Immobilie ab-
zustellen. Er sei daher auch gegen den Antrag der CDU.

Herr Létsch antwortet, dass der Antrag nicht bedeute, dass alles zugeparkt werde.

Frau Jansen sagt, dass sie auch gegen den Antrag sei. Der offentliche Verkehr misse an-
ders gestaltet werden und es dirfe dann nicht gefordert werden, dass Haushalte zwei bis
drei Autos hatten.

Herr Lotsch fragt, wie die Stellplatzquote flir den 6ffentlichen Bereich sei.

Frau Belchhaus antwortet, dass die Quote zwischen 0,15 und 0,2 liege, also 15-20 Stellplat-
ze pro 100 Wohneinheiten. Die Parkplatze im &ffentlichen Strallenraum seien insbesondere
fur Besuchs-, Liefer- und Pflegeverkehr vorzusehen und nicht fiir Zweit- und Drittautos der
Bewohner:innen. Die Gestaltung soll éffentlichen Belangen Rechnung tragen und auch aus-
reichend Platz fur Baumpflanzungen ermoglichen.

Herr Leber gibt zu bedenken, dass Frau Jansen recht habe, aber, wenn man den offentli-
chen Verkehr anders gestalten wolle, misse man sich die Stadtteile ansehen, in denen das
Sinn ergebe. Travemiinde sei der am weitesten entfernte Stadtteil und habe viele Pendler,
solche Aspekte seien auch zu bericksichtigen.

Frau Mahlenhoff entgegnet, dass Herrn Lebers Ausfihrungen den Eindruck erwecken wir-
den, dass Traveminde so weit entfernt sei wie Fehmarn. Es gebe einen guten OPNV, der
noch verbessert werde. Sie fragt, ob denn die Interessenten darauf hingewiesen werden
wurden, dass nicht viel Flache fir den Parkverkehr vorhanden sei.

Frau Belchhaus sagt, dass man das gerne mitnehme, aber bei den Einfamilienhdusern koén-
ne ohnehin meist ein zweiter oder dritter Stellplatz vor die Garage oder das Carport gesetzt
werden, daher sei das aus Sicht der Verwaltung bedarfsorientiert.

Frau Hagen weist darauf hin, dass die Quote letztlich eine Steuerungsfunktion habe.

Herr Haase sagt, dass man dies den zukiinftigen Mietern mitteilen misse. Er weist auch
darauf hin, dass es bereits Negativbeispiele gebe, wo man die Stellflachen gering gehalten
habe und es jetzt grol3e Probleme gebe.

Herr Ramcke weist daraufhin, dass man mit der Erhéhung des Stellplatzschlissels auch die
Baukosten der Einfamilienhduser erhéhe.

Herr Létsch antwortet, dass es um den Mietwohnungsbau gehe.

Herr Ramcke sagt, dass er dort den Bedarf nicht sehe.

Herr Lotsch antwortet, dass er den Bedarf sehe und dadurch der éffentliche Raum nicht zu-
geparkt werde.

Frau Mahlenhoff fragt, was mit den Restflachen des Landschaftsschutzgebietes (LSG) sei,
welches fir das Vorhaben aufgelost werde. lhr wirden daflir speziellere Ausgleichsmal3-
nahmen fehlen, als die, die ohnehin vorgesehen seien.

Frau Belchhaus antwortet, dass das LSG nichtaufgeldst werden, sondern eine Teilentlas-
sung von Flachen vorgenommen werde. Der zustandige Umweltausschuss werde uber die
Teilentlassung in Kenntnis gesetzt. Die Einordnung als LSG stelle eine Flachenausweisung
dar und definiere den Schutzzweck, sowie verbotene Handlungen auf der Flache. Sie treffe
jedoch keine konzeptionellen Aussagen zur Aufwertung oder zukunftigen Nutzung der Fla-
che.
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Frau Mahlenhoff fragt, was vom LSG ubrig bleibe.
Frau Belchhaus sagt, dass das LSG ja ein deutlich grof3eres Gebiet sei. Die Flachen wirden
nachgereicht werden.

Nachtraglich zur Niederschrift:

Das LSG ,Traveminder Winkel* ist derzeit rund 1.350 ha grof3. Die Entlassungsflache hat
eine Gréle von ca. 67 ha. Die zu entlassenden Flachen umfassen den Umgriff der Neuen
Teutendorfer Siedlung, sowie die nérdlich anschlielenden Flachen bis zur B75. Dem Proto-
koll wird ein Plan der zu entlassenden Flachen und des neuen LSG-Umgriffs angehangt. Die
Unterlagen zur LSG-Entlassung werden im Rahmen der 3(2)- und 4(2)-Beteiligung zum B-
Plan 32.61.00 mit ausgelegt bzw. an die T6Bs versendet.

Der Vorsitzende lasst tiber den Anderungsantrag abstimmen

Fir den Anderungsantrag: 10 Stimmen

Gegen den Anderungsantrag: 5 Stimmen

Der Bauausschuss stimmt dem Anderungsantrag mehrheitlich zu.

Herr Haase weist darauf hin, dass auf der Flache, auf der sich das B-Plan-Gebiet befinde,

derzeit intensiv Landwirtschaft betrieben werde, was auch nicht besonders klimafreundlich
sei. Wenn das Gebiet erschlossen sei, sei mehr Griin vorhanden als vorher und das werde
auch positiver fir das Klima sein.

Beschluss:

1. Der Bauausschuss nimmt den Auswertungsbericht der bisher zum Bebauungsplanent-
wurf 32.61.00 — Neue Teutendorfer Siedlung / Am Dreilingsberg — und zur zugehdrigen
134. Anderung des Flachennutzungsplanes durchgefiinrten Verfahren der Offentlichkeits-
und Behordenbeteiligungen gemafl § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB in der vorliegenden
Fassung (Anlage 1) zur Kenntnis.

2. Die Entwirfe des Bebauungsplanes 32.61.00 — Neue Teutendorfer Siedlung / Am Drei-
lingsberg — und der 134. Anderung des Flachennutzungsplanes sowie die zugehdrigen
Begriindungen werden in den vorliegenden Fassungen (Anlagen 2, 3, 4 und 7) gebilligt.

3. Die Entwilrfe des Bebauungsplanes und der Flachennutzungsplandnderung sowie die
zugehorigen Begriindungen sind gemal § 3 Abs. 2 BauGB o6ffentlich auszulegen und
gemal § 4a Abs. 4 BauGB in das Internet einzustellen.

Gemal § 4a Abs. 2 BauGB wird gleichzeitig mit der 6ffentlichen Auslegung nach § 3
Abs. 2 BauGB die Einholung der Stellungnahmen der Behérden und sonstigen Trager 6f-
fentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB durchgeflihrt.

4. Die vertraglich zu vereinbarenden Eckpunkte (siehe Anlage 8) werden gebilligt und durch
stadtebaulichen Vertrag zeitlich vor Satzungsbeschluss gesichert.

5. Sollten der Entwurf des Bebauungsplanes 32.61.00 — Neue Teutendorfer Siedlung / Am
Dreilingsberg — und der Entwurf der 134. Flachennutzungsplananderung nach der 6ffent-
lichen Auslegung geandert oder erganzt werden, ohne dass die Grundzuge der Planung
beriihrt werden, ist eine eingeschréankte Beteiligung der betroffenen Offentlichkeit sowie
der berihrten Behdrden und sonstigen Trager offentlicher Belange gemal § 4a Abs. 3
Satz 4 BauGB durchzufiihren. Sofern der Kreis der von den Anderungen und Er-
ganzungen betroffenen Offentlichkeit nicht hinreichend eingegrenzt werden kann, soll
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anstelle der eingeschrankten Offentlichkeitsbeteiligung eine erneute offentliche Ausle-
gung gemaf § 3 Abs. 2i. V. m. § 4a Abs. 3 Satz 1 BauGB erfolgen.

einstimmige Annahme

einstimmige Ablehnung

Ja-Stimmen

Abstimmungsergebnis | Nein-Stimmen

Enthaltungen

NN

Kenntnisnahme

Vertagung

Ohne Votum

Der Bauausschuss stimmt dem geédnderten Beschlussvorschlag mehrheitlich zu.

zu 3.2 Freigabe zur Umsetzung der MaBnahme Ersatzbeschaffung Mobilbagger
TW190
Vorlage: VO/2021/10061

Herr Ramcke fragt, ob es keine Dienstleister fur die Arbeiten an den Bundeswasserstralien
gebe und man das Gerat auch auf diesen einsetzen konne, sowie wie viele Betriebsstunden
zu erwarten seien.

Herr Kaschel antwortet, dass es auch auf Bundeswasserstralen eingesetzt werden kdnne.
Anbieter fur die Dienstleitungen habe man keine finden kdnnen, der Markt sei zu klein, priva-
te Anbieter wirden in der Regel keine Wasserwirtschaft betrieben. Betriebsstunden koénne er
derzeit keine nennen.

Herr Ramcke fragt, ob er wenigstens eine Auslastungsquote nennen kénne.

Herr Kaschel antwortet, dass das Gerat nicht dauerhaft genutzt werde, aber es sei schon
mehr als nur eine 10%ige Auslastung.

Herr Haase fragt, ob das Gerat auch Pflanzen, die in der Trave wuchern entfernen kénne.
Herr Kaschel antwortet, dass das Gerat technisch dazu in der Lage sei, aber da es sich da-
bei um einen starken 6kologischen Eingriff handle dies vermutlich nicht genehmigungsfahig
sei und nicht das aktuelle Unterhaltungskonzept darstelle.

Beschluss:

Der Burgermeister wird ermachtigt, mit der Umsetzung der MalRnahme Ersatzbeschaffung
Mobilbagger TW190 zu beginnen.

einstimmige Annahme

einstimmige Ablehnung

Ja-Stimmen

15

Abstimmungsergebnis | Nein-Stimmen

Enthaltungen

Kenntnisnahme

Vertagung

Ohne Votum

Der Bauausschuss empfiehlt einstimmig geméafR Beschlussvorschlag zu beschlie3en.
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zu 3.3 BW 4 Moltkebriicke Instandsetzung - Projektfreigabe
Vorlage: VO/2021/10053

Herr Leber fragt, wie lange die Erneuerung des Fahrbahnbelages dauere, da die Fahrbah-
nen noch Sprengschachte aus dem Zweiten Weltkrieg hatten.

Frau Wulke-Eichenberg antwortet, dass solche Einzelheiten noch in der Planung betrachtet
werden missten. Man kdnne die Information nachreichen.

Herr Ramcke fragt, ob wahrend dieser Uberarbeitung auch der StraRenraum neugestaltet
werde oder es sich nur um eine Sanierung des Status Quo handle.

Frau Wulke-Eichenberg antwortet, dass es nur eine Instandsetzung sei, aber derzeit ein
Konzept erstellt werde, wie der Radverkehr wahrend der Bauzeit umgeleitet werden kénne
und wie in Zukunft damit umgegangen werde. Man wolle wahrend der Bauzeit gegebenen-
falls neue Streckenflihrungen untersuchen.

Herr Ramcke fragt, ob diese Versuche nur fir die Bauzeit oder auch danach dauerhaft gelten
wulrden.

Frau Wulke-Eichenberg antwortet, dass das auf das Ergebnis der Prufung ankomme.

Herr Ramcke sagt, dass er das gerne mit dem Ziel prifen lassen wirde, dem Radverkehr
eine eigene Spur zu geben.

Herr Lotsch fragt bis wann gepruft werden solle.

Frau Wulke-Eichenberg antwortet, dass es erstmal nur um die Baustelle gehe.

Herr LOtsch sagt, dass er wissen wolle, ob der Vorschlag von Herrn Ramcke ohnehin gepruft
werde, da dies dann nicht zusatzlich beantragen werden muisste, und wenn ja, wie lange
dies dauere.

Frau Wulke-Eichenberg sagt, dass sie es Uberprifen lassen kdnne, aber kein positives Er-
gebnis versprechen kénne.

Herr Leber sagt, dass es sich ohnehin schon um einen engen Zeitrahmen handle. Eine zu-
satzliche Prufung kénne die Planung gefahrden.

Herr Vorkamp versteht nicht, warum neue Flihrungen wahrend einer Baustelle Uberpruft
wlrden, da die normale Verkehrsfiihrung und die wahrend einer Baustelle zwei verschiedene
Dinge seien. Er halt weiterhin den Parkstreifen auf der Moltkebriicke flr redundant, dieser
solle entfernt werden.

Herr Létsch merkt an, dass man den Radweg besser fihren kdnne, die Stellplatze aber nicht
Uberflissig seien, da sie ausgelastet waren.

Herr Vorkamp prazisiert seine Aussage, da auf diesen Stellplatzen keine Anwohner parkten,
sondern hauptsachlich spezielle Fahrzeuge abgestellt wiirden, daher sei er tberfllissig in der
Art, wie er genutzt wird.

Frau Rostkowski sagt, dass Sie es begriiRen wiirde, wenn die Uberpriifung verabschiedet
werde.

Herr Ramcke fragt, wie die Verwaltung damit umgehen wolle. Er halte es fir praktisch, wenn
die Neufuhrung im Zuge der BaumafRnahmen erledigt werde.

Frau Wulke-Eichenberg sagt zu, dass nach der Sommerpause im Bauausschuss dartber
berichtet werde.

Beschluss:

Der Blrgermeister wird ermachtigt die Instandsetzungsmafinahme ,BW 4 Moltkebriicke® zu
beginnen.
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einstimmige Annahme X

einstimmige Ablehnung

Ja-Stimmen 15

Abstimmungsergebnis | Nein-Stimmen

Enthaltungen

Kenntnisnahme

Vertagung

Ohne Votum

Der Bauausschuss empfiehlt einstimmig geméafl Beschlussvorschlag zu beschlie3en.

zu 3.4 Freigabe zur Fortsetzung des Projektes "Anbau an die Werkstatthalle der Emil-
Possehl-Schule, Georg-Kerschensteiner-Strae 25-29 in 23554 Liibeck", auf-
grund Uberschreitung der Projektkosten von iiber 175.000,- EUR
Vorlage: VO/2021/10113

Herr Loétsch sagt, dass er eine Prufung vermisst, welche Einsparungen am Standard der An-
lage maoglich seien.

Herr Babendererde antwortet, dass die Halle zu méglichst geringen Kosten erstellt werden
sollte und bereits im ersten Planansatz versucht worden sei, alle mdglichen Leistungen her-
unterzufahren, sofern dies aus Sicherheitsgriinden zulassig gewesen sei. Es seien aber wei-
tere grundlegende Leistungen notwendig, die sich aus der Nutzung der Halle ergaben. Man
habe keine Mdéglichkeiten zur Kostenreduzierung, aber in der Vorlage nicht darauf hingewie-
sen, dass es keine gebe.

Beschluss:

Der Blrgermeister wird ermachtigt, die Baumalinahme an der Emil-Possehl-Schule ,Anbau
an die Werkstatthalle®, des Berufsschulzentrums Georg-Kerschensteiner-Stra’e, mit Mehr-
kosten von 325.000,- EUR, fortzusetzen.

einstimmige Annahme X

einstimmige Ablehnung

Ja-Stimmen 15

Abstimmungsergebnis | Nein-Stimmen

Enthaltungen

Kenntnisnahme

Vertagung

Ohne Votum

Der Bauausschuss empfiehlt einstimmig geméafR Beschlussvorschlag zu beschlie3en.

zu 3.5 Jahresvertrag StraBenbegleitgriin 2021/2022 - Projektfreigabe
Vorlage: VO/2021/09995

Herr Ramcke fragt nach dem Stand des Pflegekonzeptes, da es fir ihn so aussehe, als ob
nur aufgrund der gesetzlichen Standards gearbeitet werde.

Herr Wallendzik antwortet, dass das Hauptmerkmal auf der Verkehrssicherheit und der Er-
haltung der Baume liege. Gegebenenfalls kénne man einzelne Bereiche mit héherem Pfle-
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geaufwand identifizieren, aber das werde man nicht Uber alle Kilometer im Strallenbegleit-
grun haben.

Herr Ramcke antwortet, dass aus seiner Sicht die Baume haufig recht rabiat zuriickgeschnit-
ten wirden, zumindest aus der Sicht eines Laien. Vielleicht gebe es hier Standards, um den
Schnitt etwas zurlickzunehmen.

Herr Wallendzik weist daraufhin, dass es sich bei dem Stralkenbegleitgriin nicht um die
Baume handle.

Herr Ramcke erwidert, dass in der Vorlage aber auch Gehdlze erwahnt seien.

Herr Wallendzik antwortet, dass es sich dabei beispielsweise um Knicks handle.

Herr Mauritz fragt, ob die Pflege der Verkehrsinseln auch in dieser Vorlage enthalten sei und
ob die Planung so umgesetzt werden kdnne wie beschrieben.

Herr Wallendzik antwortet, dass fir die Flachen, um die es gehe, ohnehin schon wenig Geld
zur Verfugung gestellt werde und die Preise in den letzten Jahren stark gestiegen seien. Ein
Problem bei der Umsetzung der Planung sei, dass nicht wirklich bekannt sei, was alles an
Flachen vorhanden sei, daher kdnne man auch keine unterschiedlichen Pflegeklassen ein-
richten. StraRenbegleitgriin werde auRerdem leider auch haufig zum Parken missbraucht.

Herr Pluschkell fragt, wie es um den Blrgerschaftsauftrag stehe, dass aus den Straflen wie-
der Alleen gemacht werden sollen, indem die Baumstimpfe entfernt werden und die Alleen
in der alten Form wiederhergestellt wiirden.

Herr Wallendzik sagt, dass man nicht dieselbe Baumart an einer Stelle pflanzen kénne, nur
weil an dieser Stelle bereits diese Baumart stand. Der Standort musse einzelfallbezogen
gepriuft und geeignet sein. Es gebe aber dazu auch bereits Absprachen, auch mit der Netz
Lubeck.

Herr Pluschkell weist darauf hin, dass es einen klaren Burgerschaftsauftrag gebe, nach dem
neue Baume gepflanzt werden sollen, unabhangig davon wie die Stadtwerke zu den Pflan-
zungen stiinden. Diese wirden es praferieren, wenn es gar keine Baume gebe, da sie so
einfacher an deren Leitungen kdmen.

Herr Wallendzik antwortet, dass dieser Beschluss keine Auswirkungen auf die Alleebdaume
habe. Es kdnne aber gepruft werden, wo was gepflanzt werden kdnne.

Beschluss:

Der Blrgermeister wird ermachtigt, mit der Ausschreibung und der Beauftragung des Jah-
resvertrags fur Strallenbegleitgrinarbeiten zu beginnen.

einstimmige Annahme

einstimmige Ablehnung

Ja-Stimmen

15

Abstimmungsergebnis | Nein-Stimmen

Enthaltungen

Kenntnisnahme

Vertagung

Ohne Votum

Der Bauausschuss empfiehlt einstimmig gemal Beschlussvorschlag zu beschlieen.

zu4 Uberweisungsauftrige aus der Biirgerschaft

zu 4.1 DIE LINKE & FDP: Projekt Tiny Houses
Vorlage: VO/2021/10008
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Gemal TOP 1 vertagt.

einstimmige Annahme

einstimmige Ablehnung

Ja-Stimmen

Abstimmungsergebnis | Nein-Stimmen

Enthaltungen

Kenntnisnahme

Vertagung

Ohne Votum

zu 4.1.1 BUNDNIS 90 DIE GRUNEN AA zu V0O/2021/10008 Projekt Tiny Houses
Vorlage: VO/2021/10128

Gemal TOP 1 vertagt.

einstimmige Annahme

einstimmige Ablehnung

Ja-Stimmen

Abstimmungsergebnis | Nein-Stimmen

Enthaltungen

Kenntnisnahme

Vertagung

Ohne Votum

zu 4.2 FDP: Bestattung von Haus-/Kleintieren
Vorlage: VO/2021/10033

Aufgrund der von den Mitgliedern des Bauausschusses einstimmig festgelegten Zeit zur Be-
endigung des Bauausschusses (20:00 Uhr) bzw. Beendigung des 6ffentlichen Teils der Sit-
zung (19:00 Uhr) konnte dieser Tagesordnungspunkt nicht mehr behandelt werden, da diese
Zeit bereits Uberschritten war und wird dadurch auf die nachste Sitzung des Bauausschus-
ses vertagt.

einstimmige Annahme

einstimmige Ablehnung

Ja-Stimmen
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Abstimmungsergebnis | Nein-Stimmen

Enthaltungen

Kenntnisnahme

Vertagung

Ohne Votum

zu4.3 Fraktion Freie Wahler & GAL, Austauschantrag zu VO/2021/10039: Skateranla-
ge in Liibeck
Vorlage: VO/2021/10039-01

GemaR TOP 1 vertagt.

einstimmige Annahme

einstimmige Ablehnung

Ja-Stimmen

Abstimmungsergebnis | Nein-Stimmen

Enthaltungen

Kenntnisnahme

Vertagung

Ohne Votum

zu 4.3.1 BUNDNIS 90 / DIE GRUNEN & DIE LINKE AT zu V0O/2021/10039-01-01 AA zu
VO/2021/10039-01 Skateranlage in Liibeck
Vorlage: 1/10039-01-01-01

Gemal TOP 1 vertagt.

einstimmige Annahme

einstimmige Ablehnung

Ja-Stimmen

Abstimmungsergebnis | Nein-Stimmen

Enthaltungen

Kenntnisnahme

Vertagung

Ohne Votum

zu4.4 BUNDNIS 90 / DIE GRUNEN: Car-Sharing-Angebot in Liibeck ausbauen
Vorlage: VO/2021/10075

Gemal TOP 1 vertagt.
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einstimmige Annahme

einstimmige Ablehnung

Ja-Stimmen

Abstimmungsergebnis | Nein-Stimmen

Enthaltungen

Kenntnisnahme

Vertagung

Ohne Votum

zu 4.5 BUNDNIS 90 / DIE GRUNEN: Durchgingig nutzbare barrierefreie Gehwege in
Liibeck

Vorlage: VO/2021/10074

Gemal TOP 1 vertagt.

einstimmige Annahme

einstimmige Ablehnung

Ja-Stimmen

Abstimmungsergebnis | Nein-Stimmen

Enthaltungen

Kenntnisnahme

Vertagung

Ohne Votum

zu 4.5.1 BM Antje Jansen (GAL) Erganzungsantrag zu VO/2021/10074: Durchgéngig
nutzbare barrierefreie Gehwege in Liibeck
Vorlage: VO/2021/10074-01

Gemal TOP 1 vertagt.

einstimmige Annahme

einstimmige Ablehnung

Ja-Stimmen

Abstimmungsergebnis | Nein-Stimmen

Enthaltungen

Kenntnisnahme

Vertagung

Ohne Votum
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zu 4.6 BUNDNIS 90 / DIE GRUNEN, DIE LINKE, Die Unabhingigen & Fraktion Freie
Wahler & GAL: AT zu VO/2021/10081 Karstadthaus fiir Radfahrende attraktiv
gestalten
Vorlage: VO/2021/10081-01

Aufgrund der von den Mitgliedern des Bauausschusses einstimmig festgelegten Zeit zur Be-
endigung des Bauausschusses (20:00 Uhr) bzw. Beendigung des 6ffentlichen Teils der Sit-
zung (19:00 Uhr) konnte dieser Tagesordnungspunkt nicht mehr behandelt werden, da diese
Zeit bereits Uberschritten war und wird dadurch auf die nachste Sitzung des Bauausschus-
ses vertagt.

einstimmige Annahme

einstimmige Ablehnung

Ja-Stimmen

Abstimmungsergebnis | Nein-Stimmen

Enthaltungen

Kenntnisnahme

Vertagung

Ohne Votum

zu 4.7 BUNDNIS 90 / DIE GRUNEN, DIE LINKE, Die Unabhingigen & Fraktion Freie
Wahler & GAL: AT zu VO/2021/10082 Lastenradforderung
Vorlage: VO/2021/10082-01

Aufgrund der von den Mitgliedern des Bauausschusses einstimmig festgelegten Zeit zur Be-
endigung des Bauausschusses (20:00 Uhr) bzw. Beendigung des 6ffentlichen Teils der Sit-
zung (19:00 Uhr) konnte dieser Tagesordnungspunkt nicht mehr behandelt werden, da diese
Zeit bereits Uberschritten war und wird dadurch auf die nachste Sitzung des Bauausschus-
ses vertagt.

einstimmige Annahme

einstimmige Ablehnung

Ja-Stimmen

Abstimmungsergebnis | Nein-Stimmen

Enthaltungen

Kenntnisnahme

Vertagung

Ohne Votum

zu 4.7.1 DIE LINKE und FREIE WAHLER & GAL: AT zu Ergidnzungsantrag zu
V0O/2021/10082-01: Lastenradforderung
Vorlage: 1/10082-01-01-01
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Aufgrund der von den Mitgliedern des Bauausschusses einstimmig festgelegten Zeit zur Be-
endigung des Bauausschusses (20:00 Uhr) bzw. Beendigung des offentlichen Teils der Sit-
zung (19:00 Uhr) konnte dieser Tagesordnungspunkt nicht mehr behandelt werden, da diese
Zeit bereits Uberschritten war und wird dadurch auf die nachste Sitzung des Bauausschus-
ses vertagt.

einstimmige Annahme

einstimmige Ablehnung

Ja-Stimmen

Abstimmungsergebnis | Nein-Stimmen

Enthaltungen

Kenntnisnahme

Vertagung

Ohne Votum

zu 4.8

BUNDNIS 90 / DIE GRUNEN, DIE LINKE, Die Unabhingigen & Fraktion Freie
Wahler & GAL: AT zu VO/2021/10083 Stadtbegriinung durch Urban Gardening
und Flachenentsiegelung

Vorlage: VO/2021/10083-01

Aufgrund der von den Mitgliedern des Bauausschusses einstimmig festgelegten Zeit zur Be-
endigung des Bauausschusses (20:00 Uhr) bzw. Beendigung des offentlichen Teils der Sit-
zung (19:00 Uhr) konnte dieser Tagesordnungspunkt nicht mehr behandelt werden, da diese
Zeit bereits Uberschritten war und wird dadurch auf die nachste Sitzung des Bauausschus-
ses vertagt.

einstimmige Annahme

einstimmige Ablehnung

Ja-Stimmen

Abstimmungsergebnis | Nein-Stimmen

Enthaltungen

Kenntnisnahme

Vertagung

Ohne Votum

zZub

Berichte

zu 5.1

Zwischenbericht Raumplanung inklusive Planungsstand Verwaltungsneubau
Vorlage: VO/2021/09736
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Herr Lotsch stellt den Antrag, diesen TOP zu vertagen.
Der Bauausschuss stimmt dem Vertagungsantrag einstimmig zu.
Anlass:

Der vorliegende Bericht enthalt die Fortschreibung des Zwischenberichts Raumplanung
(VO/2019/07951) und den aktuellen Planungsstand des Verwaltungsneubaus.

In der Sitzung der Burgerschaft vom 23.05.2019 wurde unter TOP Punkt 5.1 die nachste-
hend aufgefihrte Empfehlung des Hauptausschusses zum interfraktionellen Antrag der Frak-
tionen SPD, CDU und Freie Wahler & GAL mit Mehrheit, in erganzter und geanderter Fas-
sung durch einen Erganzungsantrag der FDP, angenommen:

Begleitantrag ,Kénigspassage®, (Empfehlung des Hauptausschusses, VO/2019/07583)

Der Hauptausschuss hat in seiner Sitzung am 26.03.2019 zu TOP 7.1 beschlossen, den
nachstehend aufgeflhrten interfraktionellen Antrag mit Mehrheit an die Burgerschaft zu
Uberweisen und empfiehlt der Burgerschaft mit Mehrheit wie folgt zu beschlie3en:

Der Blrgermeister wird beauftragt, ein Standortkonzept flr die Neuordnung der Verwal-
tungsstandorte der Stadtverwaltung und stadtischen Eigenbetriebe vorzulegen. Ziel ist die
Anzahl der Standorte zu reduzieren, aufgabengerecht zu biindeln und auslaufende Mietver-
trage nach Méglichkeit nicht zu verlangern. Teil der Konzeption ist ein neu zu errichtendes
Verwaltungszentrum, das Ansprichen an eine moderne Verwaltung und einem attraktiven
Arbeitgeber gerecht wird. Die Umsetzung des Konzeptes hat bis spatestens 2030 zu er-
folgen. Dem Hauptausschuss ist mindestens 1 x jahrlich Gber den Fortgang der Planungen
zu berichten.

Ergadnzungsantrag der FDP-Fraktion (VO/2019/07702):
Die Erstellung des Standortkonzeptes fir die Neuordnung der Verwaltungsstandorte der
Stadtverwaltung und stadtischen Eigenbetriebe erfolgt bis Ende 2021.

einstimmige Annahme

einstimmige Ablehnung

Ja-Stimmen

Abstimmungsergebnis | Nein-Stimmen

Enthaltungen

Kenntnisnahme

Vertagung

Ohne Votum

zu 5.2 Machbarkeitsstudie Radschnellweg
Vorlage: VO/2021/10054

Dieser TOP und der TOP 5.2.1 werden zusammen behandelt. Die Abstimmungsergeb-
nisse finde sich unter den jeweiligen TOP.

Frau Hellwig stellt die Machbarkeitsstudie Radschnellweg (RSW) mittels einer Prasentation
vor.
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Herr Leber fragt, wie verbindlich der RSW-Standard anzuwenden sei, um die Férdermittel fir
einen RSW zu erhalten. Dieser kdnne problematisch sein, da er alle anderen verkehrlichen
Belange denen der Radfahrer unterordnet.

Frau Hellwig sagt, dass der Standard Uber mindestens 90% der Gesamtstrecke gehalten
werden misse.

Herr Dr. Flasbarth driickt seine Begeisterung tber die Studie aus. Er méchte wissen, ob ge-
pruft werde, ob in Zukunft nicht nur eine Spur stadtauswarts hinter der Kreuzung St.-Jurgen-
Ring ausreichend sei.

Frau Hellwig sagt, man dies nachprifen kdnne.

Frau Blankenburg mdchte wissen, warum in der Darstellung der Stadtplanung der Mittelstrei-
fen nicht eingezeichnet sei. Sie erachte die Mittelspur als notwendig flr den Rettungsver-
kehr.

Frau Hellwig antwortet, dass dies prinzipiell mdglich sei, die Spuren seien aber breit genug,
dass ein Rettungswagen durchfahren kénne. Eine Mittelspur sei aber verhandelbar.

Frau Hagen erganzt, dass dies aber auch teurer in der Umsetzung sei.

Herr Stolte fihrt aus, dass man die Ratzeburger Allee in die erste Prioritdt genommen habe,
da dort der Radverkehr am starksten, die Hurden fir die Umsetzung aber am niedrigsten
seien. An anderen Stellen sei dies deutlich schwieriger und mit erheblichen Mehrkosten ver-
bunden, insbesondere im Bereich um die Altstadt.

Herr Schindler merkt an, dass eine Benachteiligung flir Radfahrer vor allem aufgrund der
Ampelschaltung entstehe.

Frau Hellwig antwortet, dass die Lichtsignalanlagen auf der Strecke ohnehin angepasst wer-
den mussten. Theoretisch bestiinde die Mdglichkeit, diese an den Radverkehr anzupassen.

Herr Létsch fragt, ob es mdglich sei, eine griine Welle fur Radfahrer zu bekommen. Er findet
den Bericht gut, ihm wiirden nur Informationen fehlen, wie sich die MalRnahmen auf das ge-
samte Verkehrsnetz auswirken wiirden, daher sei der Anderungsantrag gestellt worden.

Frau Hellwig antwortet, dass Radfahrer, sofern sie auf der Fahrbahn gefuhrt wirden, sich an
dieselben Lichtsignalanlagen wie die Autofahrer zu halten hatten. Eine eigene Griinschaltung
mit frGheren und/oder langeren Griinzeiten fur Radfahrende ware jedoch ebenfalls mdglich.

Frau Jansen lobt ebenfalls den Bericht und fragt, wie lange sich die Umsetzung durch den
Anderungsantrag verzdgere.

Herr Lotsch antwortet, dass man bereit sei, Gelder in den Haushalt zu stellen, aber vor einer
endgultigen Entscheidung alle Informationen brauche. Daher wolle man einen Gesamtuber-
blick schaffen, auch wie sich die Verkehre fir die anderen Verkehrsteilnehmer verlagern
warden.

Herr Stolte sagt, dass die Anderungen schon intensiv mit dem Stadtverkehr abgestimmt sei-
en und man nicht mit Verzégerungen fir den OPNV rechne. Welche Auswirkungen es kon-
kret gebe, inshesondere auf die B207, kdbnne man derzeit nicht sagen. Mit dem Bereich
Stadtgrin und Verkehr gebe es ebenfalls Abstimmungen und Mittel stiinden auch bereit um
kurzfristig mit der Detailplanung zu beginnen.

Herr Dr. Flasbarth fragt, wie lange man fir die Detailplanungen brauche.
Frau Hellwig sagt, dass sie mit ungefahr einem Jahr rechnen wiirde.
Frau Wulke-Eichenberg bestatigt diese Einschatzung.

Herr Leber fragt, ob die Baumreihe an der Weberkoppel einem RSW geopfert werden muss-

te.
Frau Hellwig antwortet, dass dies moglichst vermieden werden solle.
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Herr Lotsch fragt, ob die Planung mit dem kreuzungsfreien Bahnibergang der Deutschen
Bahn abgestimmt sei, da der RSW Uber die Bahnschienen gehe und ob es bezlglich der
Biirgerbeteiligung fiir diesen Ubergang einen neuen Sachstand gebe.

Frau Hagen sagt eine Antwort zu einem spateren Zeitpunkt zu.

Herr Ramcke lobt ebenfalls den Bericht. Er mdchte wissen, ob der OPNV und die Bushalte-
stellen dazu genutzt werden wiirden, um den Radverkehr zu bremsen.

Frau Hellwig antwortet, dass die Bushaltestellen an den Fahrbahnrand gezogen werden
mussen, damit diese barrierefrei seien.

Herr Leber fragt, ob bei dem Anderungsauftrag daran gedacht worden sei, den Wegfall von
300 Stellplatzen und die zusatzliche Belastung fur Bewohner:innen mit aufzunehmen.

Herr Lotsch sagt, dass dies eigentlich klar sein sollte, dass es auch mitgeprift werden mius-
se, aber man kénne dies noch explizit mitaufnehmen.

Herr Létsch und Herr Pluschkell erginzen den gemeinsamen Anderungsantrag um die
Auswirkungen, die der RSW auf den Parkverkehr habe.

Herr Pluschkell fragt, was das fiir die Férderung bedeute, wenn man den RSW-Standard
nicht Uber die geforderten 90% einhalten konne. Auch im Hinblick darauf, was flr Kosten
potentiell dadurch gespart werden kénnten, wenn der RSW nicht durchgehend eingehalten
werde. Weiterhin gebe es einen Birgerschaftsbeschluss, nachdem der Stadtverkehr schnel-
ler gemacht werden solle. Er fragt, ob dieser Auftrag auch in den Bericht eingeflossen sei
oder ob es in Zukunft zusatzliche Einschrankungen fiir den OPNV gebe.

Frau Hellwig antwortet, dass der Stadtverkehr allen Malinahmen zugestimmt habe, bis auf
die Méglichkeit einer Kommunalspur, die auch nicht weiter verfolgt worden sei.

Herr Lutzkat sagt, dass der nérdliche und sldliche Abschnitt des RSW unproblematisch sei-
en, der mittlere um die Altstadt aber problematisch sei und hohe Kosten verursache. Diese
Mittelverbindung sei flur ihn die Quadratur des Kreises, daher solle man den Teil weglassen
und stattdessen zwei RSW, jeweils von Bad Schwartau und Grofl3 Grénau nach Libeck er-
stellen. Er mdchte ebenfalls wissen, was das fur eine Auswirkung auf die Férderung habe.
Frau Hellwig antwortet, dass, um im Rahmen der Bundesférderung ,Verwaltungsvereinba-
rung Radschnellwege” férderfahig zu sein, ein RSW mindestens 10km Strecke beinhalten
musse. Mit einer Zweiteilung der Strecke sei das nicht zu schaffen.

Herr Stolte weist darauf hin, dass es auch noch andere Fordermdglichkeiten gebe, und man
sich daher nicht nur auf Férdermdglichkeiten fir den RSW versteifen solle.

Herr Schroder sagt, dass es auch Bestandteil der Fragestellung sei, welche alternativen For-
dermittel man nutzen kénne.

Herr Lutzkat fragt, ob man einen Foérderantrag stellen misste, um mit der weiteren Planung
beginnen zu kdnnen, oder ob im Nachhinein eine Forderung gesucht werden kénne.

Herr Stolte antwortet, dass dies jetzt im Rahmen der Umsetzung mit dem Bereich Stadtgrin
und Verkehr zusammen geklart werden misse. Er gibt zu bedenken, dass die Férderungen
fur den RSW-Standard eigentlich fiir Stadtumlandbereiche gedacht seien. Am Beispiel Ham-
burg kdnne man sehen, wie die RSW aus dem weiten Umland in Hamburg hineinflhrten. Im
eher urbanen Gebiet, durch das der Libecker RSW fiihren soll, sei die Umsetzung weniger
einfach.

Frau Wulf-Wichmann betont, dass es fiir die Senior:innen nicht auf schnelle, sondern auf
sichere Wege ankomme.

Frau Hellwig antwortet, dass ein RSW keine Fahrradautobahn sei. Es gehe bei einem RSW
darum, dass die Wege gut ausgebaut sind, die Flachen gut beschaffen sind und wenig War-
tezeiten bestehen.
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Herr Leber sagt, dass ein RSW in der Ratzeburger Allee mit all den Einmundungen und
Uberwegen ungeeignet sei und nicht dem Gedanken des Fdrderprogramms entsprechen
konnte.

Frau Hellwig antwortet, dass die Radfahrer:innen nicht an einer Einmindung absteigen war-
den, daher wirde dies nicht zu einer Verminderung der Qualitat des RSW flhren.

Frau Jansen betont, dass ein RSW nicht schnell, sondern ohne Umwege sein solle.
Anlass:

Im Rahmen des Leitprojekts ,Machbarkeitsstudien fir Radschnellwege der Metropolregion
Hamburg“ (MRH) wurde die Machbarkeit eines Radschnellweges (RSW) fir Libeck unter-
sucht. Die untersuchte Trasse verlauft von Bad Schwartau Uber das Libecker Stadtgebiet
bis nach Grofl3 Grénau.

Die vorliegende Machbarkeitsstudie von der PGV Dargel Hildebrandt GbR — in Zusammena-
rbeit mit Urbanus GbR — skizziert den Prozess der groben und detaillierten Trassenfindung
sowie der Beteiligungsformate. Des Weiteren enthalt sie Aussagen zu Qualitdtsstandards
und Musterlésungen. Fir die gewahlte(n) Vorzugstrasse(n) wird die Umsetzbarkeit anhand
von Fuhrungsformen, Querschnitten, Konflikten und einer groben Kostenschatzung geprift.

Nach Untersuchung des Radverkehrsaufkommens sowie dessen Prognose wird die Ratze-
burger Allee seitens der Gutachter:innen sowie seitens der Verwaltung als prioritar herzustel-
lender erster Abschnitt betrachtet. Hier besteht bereits heute ein sehr hohes Radverkehrs-
aufkommen. Die Radverkehrsanlagen sind zudem in einem schlechten baulichen Zustand
und entsprechen nicht den MalRen gemal Empfehlungen fur Radverkehrsanlagen (ERA
2010).

einstimmige Annahme

einstimmige Ablehnung

Ja-Stimmen

Abstimmungsergebnis | Nein-Stimmen

Enthaltungen

Kenntnisnahme

Vertagung

Ohne Votum

zu 5.2.1 Anderungsantrag von AM Christopher Létsch (CDU) und AM Ulrich Pluschkell
(SPD) zu: Machbarkeitsstudie Radschnellweg
Vorlage: VO/2021/10054-01

Anlass:

Der Bericht Machbarkeitsstudie Radschnellweg wird als Zwischenbericht zur Kenntnis ge-
nommen.

Die Verwaltung wird beauftragt, noch in diesem Jahr die vorliegende Studie zu erganzen, um
einen Bericht Uber die zu erwartenden Auswirkungen im Verkehrsnetz (z.B. Ratzeburger
Allee, Auslastung B 207 neu einschl. Kreuzung Kronsforder Allee und Berliner Platz, Monk-
hofer Weg, ErschlieBung und Erreichbarkeit der angrenzenden Wohn- und Gewerbegebiete),
Sicherstellung MUL-Anfahrt mit Rettungsfahrzeugen und Verbesserung des OPNV. Zudem
moge die Verwaltung berichten, inwieweit die geplante Radwegeverbindung zwischen Bad
Schwartau und Grof3 Gronau als Radschnellweg fiir die Hansestadt Liibeck gunstigere For-
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dermdglichkeiten eréffnet gegenlber einer gewohnlichen Radwegforderung im Rahmen der
umfangreichen Forderkulisse fir Radwege.

einstimmige Annahme

einstimmige Ablehnung

Ja-Stimmen

Abstimmungsergebnis | Nein-Stimmen

Enthaltungen

—

Kenntnisnahme

Vertagung

Ohne Votum

Der Bauausschuss stimmt dem ergénzten Anderungsantrag mehrheitlich zu.

zu 5.3 Konzept und Kostenschatzung fiir ein internationales Street-Art-Festival in
Libeck
Vorlage: VO/2021/10024

Frau Jansen lobt den Bericht, es ware eine Bereicherung fir die Stadt.

Herr Létsch fragt, ob es eine Blrger:innenbeteiligung gegeben hatte, in welcher die Blr-
ger:innen Flachen nennen konnten, oder ob nur die Flachen verwendet worden seien, die
der Verwaltung eingefallen sind.

Frau Hagen sagt eine Antwort zu einem spateren Zeitpunkt zu, da kein Mitarbeiter:in des
Fachbereich 4 anwesend ist.

Anlass:

Die Birgerschaft hat auf ihrer Sitzung vom 26.11.2020 den nachstehend aufgefiihrten Antrag der
Fraktion Freie Wahler & GAL (,Street Art Festival fiir Libeck und Mitgliedschaft im UNESCO
Creative City Network®) mit Mehrheit in der Fassung des Ausschusses fiir Kultur und Denkmal-
pflege angenommen (VO/2020/09191-01-01):

Der Blrgermeister moge bis spatestens Juni 2021 ein Konzept fir ein internationales Street Art
Festival in Lubeck inklusive einer Kostenschatzung vorlegen. Bei der Konzepterstellung sollte
gepruft werden, ob eine Kombination mit anderen Festivalstrukturen sinnvoll ware.

Das Konzept soll u.a. beinhalten, renommierte (internationale und regionale) Kiinstler:in-
nen/Street Artists einzuladen, um kleine und groR3flachige Kunstwerke an eigens daflir ausgewie-
senen Fassaden, Mauern, Stromkasten oder sonstigen Flachen im 6ffentlichen Raum zu schaf-
fen. Die Suche nach Flachen soll Inhaber:innen von Libecker Unternehmen und Firmengebau-
den, Wohnungsgesellschaften und Eigentiimer:innen von Wohnraum in Libeck einbeziehen und
nicht auf die Innenstadt konzentriert bleiben.

Wahrend des Festivals sollen weitere Kulturveranstaltungen, Performances, Streetdance etc. im
offentlichen Raum stattfinden und Workshops insbesondere fiir Kinder und Jugendliche angebo-
ten werden.

einstimmige Annahme

einstimmige Ablehnung

Ja-Stimmen

Abstimmungsergebnis | Nein-Stimmen

Enthaltungen

Kenntnisnahme
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Vertagung

Ohne Votum

zu 54 Zwischenbericht zum ganzjahrigen Probebetrieb der FuBgéangerfahre an der
Nordermole
Vorlage: VO/2021/10151

Anlass:

In der Burgerschaft der Hansestadt Libeck wurde am 26.11.2020 die Beschlussvorlage
(VO/2020/09238) ,Betrauung der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtung zur Bereitstellung und
des Betriebes der Priwallfahre und der Vorhaltung der entsprechenden Infrastruktur” mit dem
geanderten Erganzungsantrag der CDU- und SPD-Fraktion (VO/2020/09238-02) geandert
beschlossen.

Dabei wurde der Burgermeister gebeten, die erforderlichen personellen Ressourcen fur die
Umsetzung der oben aufgefuhrten Fahrzeiten zu gewahrleisten und quartalsweise uber die
Umsetzung des Pilotprojektes zu berichten.

einstimmige Annahme

einstimmige Ablehnung

Ja-Stimmen

Abstimmungsergebnis | Nein-Stimmen

Enthaltungen

Kenntnisnahme

Vertagung

Ohne Votum

zu 6 Anfragen / Antworten / Mitteilungen

zu 6.1 Antworten zu Anfragen aus vorangegangenen Sitzungen

zu 6.1.1 Antwort auf die Anfrage des AM Silke Mahlenhoff (BUNDNIS 90 / DIE GRU-
NEN): Einsatz von Recyclingbaustoffen
Vorlage: VO/2020/09549-01

Anfrage:
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Anfrage des AM Arne-Matz Ramcke in Abwesenheit des AM Silke Mahlenhoff in der Sitzung
des Bauausschusses am 07.12.2020 (VO/2020/09549):

1. Werden bei Bauauftragen der Hansestadt Libeck Recyclingbaustoffe eingesetzt?
Wenn ja, (a) welche, (b) in welchem Umfang und (c) fir welche Art von Auftragen?
Wenn nein, warum nicht?

2. Gibt es bei Vergaben / Ausschreibungen von Bauauftrdgen der Hansestadt Libeck
Auflagen fur den Einsatz von Recyclingbaustoffen bzw. Kriterien, die bertcksichtigt
werden?

AbschlieBende Antwort am 07.06.2021:

Beim Rickbau, Umbau oder der Sanierung von Gebauden durch das Gebaudemanagement
der Hansestadt Libeck (GMHL) fallen Baustoffe an, dies zum Beispiel in Form von minerali-
schem Bauschutt (aus Beton und Mortel, Kies, Sand und Split, Ziegel, Kalksandstein, Kera-
mik usw.). Durch unterschiedlichste Aufbereitungsverfahren werden sie in differenzierte Ge-
steinskd-nungen abgetrennt und werden anschlieRend nach Méglichkeit wieder als Baustoffe
eingesetzt. Sie finden u.a. im StraRenbau, im Erdbau, Garten- und Landschaftsbau, aber
auch flr die Herstellung von Beton ihre Anwendung. Im Sinne der Nachhaltigkeit (siehe Ant-
wort zu VO/2020/09369 im Bauausschuss am 07.12.2020 unter TOP 6.1.11) wird durch den
Bereich Stadtgrin und Verkehr Recyclingasphalt in neuen Asphaltschichten verwendet.

Hier kommt dem Recycling von bestehenden Befestigungen eine grofde Rolle zu. Fir dieses
Verfahren haben die Stralienbauverwaltungen vertragliche und technische Voraussetzungen
geschaffen, die das Verwenden von ausgebautem Asphalt auf mdglichst hohem Niveau si-
cherstellen. Damit wird auch den Forderungen des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes
entsprochen, nach dem ausgebauter Asphalt in den Stoffkreislauf zuriickzufiihren ist. Dieses
kann allerdings nur mit unbelasteten Rohstoffen erfolgen. Fir detaillierte Informationen sei
hier auf das Regelwerk ,Wiederverwenden von Asphalt® vom DAV (Deutscher Asphaltver-
band e.V.) verwiesen .Aufgenommene Betongehwegbefestigungen werden zerkleinert z.B.
im Stralenbau als Unterbau oder als Betonsplitt zur Herstellung von Frischbeton genutzt,
was somit zur Ressourceneffizienz im Bauwesen beitragt. Zunehmend werden durch den
Bereich Stadtgriin und Verkehr bei der Ausstattung von Stral3en und Platzen Recyclingmate-
rialien als Ersatz fur neue Kunststoffe oder Holz verwendet (z.B. Banke). Darlber hinaus
werden Altmetalle, wie z.B. Masten, Fahrradbigel oder Schilder auf den Bauhéfen gesam-
melt und dem Kreislauf zum Einschmelzen zugefihrt, um dann aufbereitet als Rohstoff fur
eine neue Verwendung auch fur die Ausstattung von Strallen und Platzen zur Verfigung zu
stehen. Bei Bauauftragen der Libeck Port Authority werden auch Recyclingbaustoffe einge-
setzt. Beispielsweise werden bei der Hafenbahn Kunststoffschwellen aus Recyclingmateri-
alien verwendet. Zudem werden aufgearbeitete Materialien wie gebrauchte Schwellen, ge-
brauchte Schienen und gebrauchte Relaisschaltgruppen eingesetzt. Auch aufbereiteter
Gleisschotter wird wieder eingebaut. Es gibt keine Vorgaben im Rahmen von Ausschreibun-
gen hinsichtlich der Verwendung von Recycling-Baustoffen. Soweit technisch moéglich und
wirtschaftlich umsetzbar, setzen Auftragnehmer bei Ausschreibungen des GMHL Baustoffe
und Bauprodukte unter Verwendung von Recycling-Bestandteile ein. Im mdglichen Umfang
erfolgen ,interne’ Wiederverwertungen insbesondere bei Bauprodukten (,2nd Life®). So wer-
den z.B. noch funktionsfahige Sanitar-Armaturen, die im Rahmen von Generalsanierungen
ausgebaut werden, nach Mdglichkeit weiterverwendet. Denkmalgerechte Sanierungen fuh-
ren ebenso oftmals zu zwingend notwendigen, ressourcenschonenden Ausfihrungen (Wie-
derverwendung von denkmalgeschuitzter Bausubstanz, wenn dies unter Wahrung der Ver-
kehrssicherheitsanforderungen mdglich ist, z.B. Dachziegel).In den Planungshinweisen zu
Schulbaumallinahmen des GMHL, die Planern und Ausflihren-den als grundsatzliche Pla-
nungsvorgabe dienen, ist auf Seite 11 vermerkt:

»Im Interesse einer optimierten Wiederverwertung (Recycling) und Abfallbeseitigung ist die
Materialvielfalt zu begrenzen und die spétere Trennbarkeit der verarbeiteten Materialien zu
beriicksichtigen. Bei der Wahl von unterschiedlichen Baustoffen und -materialien ist die bau-
physikalische Vertraglichkeit zueinander sicherzustellen. Es sind méglichst langlebige, recy-
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clinggerechte und leicht demontierbare Konstruktionen zu verwenden (Schrauben statt Kle-
ben und Nageln). Dies gilt besonders ftir Griffgarnituren, Ful3bodenleisten, Rohre, Kanéle
und Leitungen. Die Demontage- und Entsorgungskosten sind beim Wirtschaftlichkeitsver-
gleich zu berticksichtigen.“

einstimmige Annahme

einstimmige Ablehnung

Ja-Stimmen

Abstimmungsergebnis | Nein-Stimmen

Enthaltungen

Kenntnisnahme

Vertagung

Ohne Votum

zu 6.1.2 Beantwortung der Fragen des Bauausschusses zur Umsetzung der Haus-
haltsbegleitbeschliisse des Haushalts 2021 der Hansestadt Liibeck
Vorlage: 2020/09154-24-01

Anfrage:

In der Sitzung des Bauausschusses vom 19.04.2021 wurde mehrheitlich beschlossen, die in
der Vorlage zur Umsetzung der Haushaltsgenehmigung gelieferten Angaben in Anlage 2a
und 2b dahingehend zu prazisieren, dass erkennbar wird, welche Personal-, Finanz- oder
sonstige Ressourcen fir die Umsetzung der Begleitbeschlisse bendtigt werden.

In den Anlagen 1 und 2 wurden die Angaben erganzt.

einstimmige Annahme

einstimmige Ablehnung

Ja-Stimmen

Abstimmungsergebnis | Nein-Stimmen

Enthaltungen

Kenntnisnahme

Vertagung

Ohne Votum

zu 6.1.3 Antworten auf Anfragen aus vorangegangenen Sitzungen:

6.1.3 MaRnahmen zur Verbesserung des OPNV (Herr Pluschkell) — 5.610
TOP 6.2.4 am 01.03.2021 — VO/2021/09804
Im von der Libecker Burgerschaft am 27.09.2018 beschlossenen 4. RNVP heifit es
unter Punkt 5.5 - Zusammenfassender Malnahmen- und Finanzierungsplan: ,In der
nachfolgenden zusammenfassenden Aufstellung (Tabelle 29) erfolgt - aufbauend auf
die wesentlichen empfohlenen MafRhahmen - die Abschatzung der finanziellen Maf}-
nahmenauswirkungen fiir die Hansestadt Libeck. Die Malinahmen erfordern den
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Einsatz finanzieller und personeller Ressourcen. Soweit diese nicht im Rahmen vor-
handener Haushaltsmittel der Hansestadt Libeck abgedeckt sind, steht die Umset-
zung unter einem Finanzierungsvorbehalt.”

In der Tabelle 29 sind insgesamt 27 MaRnahmen zur Verbesserung des OPNV auf-
gelistet. Dieses vorausgeschickt frage ich heute (2,5 Jahre nach Beschlussfassung
uber den 4. RNVP) wie folgt:

Wie weit ist die Planung und Umsetzung der einzelnen MaRnahmen?

2. Worauf sind etwaige Verzogerungen bei der Planung und Umsetzung zurtickzu-
fuhren?

3. Wie weit ist der Haltestellenausbau zur Umsetzung der Barrierefreiheit (Mal3-
nahme 19)? Wie viele Haltestellen sind barrierefrei? Welche Haltestellen sollen
in den nachsten Jahren barrierefrei ausgestaltet werden? Nach welchen Kriteri-
en erfolgt eine Priorisierung von Haltestellen zur barrierefreien Ausgestaltung?
Wann sollen alle Haltestellen barrierefrei ausgestaltet sein?

4. Welche Haushaltsmittel stehen bislang fur die barrierefreie Ausgestaltung von
Haltestellen zur Verfligung (Haushaltsansatze, Haushaltsreste, Foérdermittel)?
Wie viel Haushaltsmittel werden in den kommenden Jahren bendtigt?

5. Wann wird der Liibecker Birgerschaft das seit langer Zeit beauftragte Konzept
zur Busbeschleunigung vorgelegt? Welche Haushaltsmittel stehen bislang flr
die Umsetzung MaRnahmen zur Busbeschleunigung (MalRnahme 23) zur Verfu-
gung? Wie viel Haushaltsmittel werden in den kommenden Jahren bendtigt?

6. Welche personellen Ressourcen stehen fur die Umsetzung des Malinahmen-
plans, insbesondere den barrierefreien Ausbau der Haltestellen und Mal3nah-
men zur Busbeschleunigung, zur Verfigung? Welche personellen Ressourcen
werden bendtigt? In welchem Umfang ware ggf. ein outsourcing zweckmafig?

AbschlieBende Antwort am 07.06.2021:

Zu Frage 1:

MafRnahmen 1 bis 4 und 27:

Die Mallnahmen werden in dem Projekt In2 Libeck bearbeitet. Ein Konzept fur nut-
zer:innenzentrierte Integration von On-Demand-Ridepooling (LUMO) in den OPNV in
Libeck wurde im Dezember 2020 als Skizze zur Férderung einer weiten Projektpha-
se eingereicht. Aktuelle Informationen sind unter https://www.in2luebeck.de zu finden.

MaRnahme 5:
Mit der Bearbeitung wurde begonnen und ein Leistungsheft fur die bevorstehende
Ausschreibung erstellt.

MafRnahme 6:
Wird im Rahmen des Mobilitatskonzepts zur Erweiterung der Hochschulstandorte ge-
pruft.

MaRnahme 7:

Uber die vorhandenen B+R-Analgen hinaus gibt es (zunachst) keine weiteren Pla-
nungen. Die weiteren Planungen zum Bahnhofsumfeld am Strandbahnhof und zum
Kombibahnsteig sollen im Rahmen eines stadtebaulichen Wettbewerbs vorangetrie-
ben werden.

MaRnahme 8:

Planungen werden jeweils zu gegebener Zeit innerhalb der jeweiligen Prozesse der
B-Planung vorangetrieben.
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MaRnahme 9 und 10:
Der Aufgabentrager ist fur die Anbindung des Bahnhaltepunktes Moisling mit allen
Buslinien. Abstimmungen hierzu laufen noch.

MafRnahme 11:

Die Vermeidung von Doppelfahrten von SL mit den Fahrten von Regionalbusunter-
nehmen aus dem Umland (u.a. Autokraft) ist der HL ein wichtiges Anliegen. Die Stra-
tegie der HL als Aufgabentragerin des OPNV sieht hierzu vor, eine gute Uberlage-
rung der Angebote zu koordinieren, so dass sich die Linien im gemeinsamen Ab-
schnitt in ihrer Taktlage zu einem sinnvollen Takt fir die Fahrgaste erganzen. SL wird
in die Abstimmungen eingebunden.

MaRnahme 12:

Die HL ist mit dem benachbarten Aufgabentrager Landkreis Nordwestmecklenburg im
regelmafigen Austausch. Das Thema Verbesserung der Verbindung zwischen den
unterschiedlichen Gebietskdrperschaften ist in den gemeinsamen Gesprachen immer
wieder Thema. SL wurde im September 2018 um ein Angebot fir diese Verkehre ge-
beten. Nach Auskunft der Aufgabentrager sehen weder der Landkreis Nordwest-
mecklenburg noch die HL derzeit ein ausreichendes Potential fur eine Verbindung
zwischen Dassow und dem Priwall.

MafRnahme 13 und 14:
Diese MalRnahmen sind Angelegenheiten des Landes.

Malnahme 15:

Bei Schwerpunkthaltestellen sind in unmittelbarer Nahe Fahrradstéander vorhanden.
Am Gustav-Radbruch-Platz werden umliegende Abgrenzungsgelander zum Abstellen
genutzt; hier besteht jedoch genereller Bedarf einer gesamtstadtebaulichen Aufwer-
tung in absehbarer Zeit, sodass grél3erer Investitionen an der Stelle derzeit nicht viel
Sinn ergeben.

Malnahme 16:

Bei dieser MaRnahme gibt es keinen neuen Stand. SL und LVG vertreten die Hal-
tung, dass die im Bus begrenzt zur Verfligung stehenden Freiflachen den Kund:innen
zu Uberlassen sind, welche diesen dringender bendtigen. D.h. vorrangig Personen mit
Kinderwagen, Rollstuhl, Rollator usw. Deshalb wirden SL und LVG es aus betriebli-
cher Sicht begriifen, diese Praxisregelung weiterhin so beizubehalten.

Malnahme 17:

Machbarkeitsprifungen zu potenziellen Standorten fir Mobilitatsstationen werden
laufend vorgenommen. Eine solche Prifung wird unter anderem auch im Zuge des
Bahnhaltepunkt Moisling durchgeflhrt.

Zudem wird derzeit ein Grobkonzept zu einem Fahrradverleihsystem erarbeitet und
zum Sommer der Blrgerschaft vorgelegt.

MafRnahme 18:
Ein Gutachten wurde von der HL beauftragt und gemeinsam mit politischen Vertre-
tern und SL erarbeitet. Eine Blrgerschaftsvorlage befindet sich im Gremienlauf.

MaRnahme 19:
Siehe Bushaltestellenausbauprogramm 2021.

MaRnahme 20:

Sechs E-Busse sin eingetroffen. Coroanabedingt gibt es seitens der Firma Verzoge-
rungen bei der Auslieferung beim Austausch fehlerhafter Busse. Die E-Busquote liegt
bei knapp unter 5% fur das Jahr 2020. Zum Jahresende 2021 werden bei SL und
LVG insgesamt 26 E-Busse zum Einsatz kommen.
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MalRnahme 21:
Es werden laufend Anpassungen im Umfang unseres Kontingents bei der Wall AG
vorgenommen.

MaRnahme 22:
Nachdem die technischen Mdglichkeiten geschaffen wurden, soll im Sommer 2021
eine Aktualisierung des Haltestellenkatasters erfolgen.

MaRnahme 23:

Die MaRnahmen aus dem Gutachten ,Busbeschleunigung“ sind Bestandteil des Gut-
achtens ,nachhaltige Leistungsausweitung OPNV*. Eine Birgerschaftsvorlage befin-
det sich im Gremienlauf.

MaRnahme 24:

Das Thema Mobilitdtsmanagement hat der Bereich Umwelt-, Natur- und Verbrau-
cherschutz ins kurzfristige MaRnahmenpaket zum Klimaschutz in der HL aufgenom-
men.

MaRnahmen 25:

SL wird das BHKW der SWL im Ratekauer Weg flir die Versorgung der E-Busflotte
nutzen. Die Mdglichkeit von Photovoltaik-Anlagen auf den Dachern der Gebaude zu
installieren, wurde mehrfach untersucht. Ergebnis ist, dass die Statik der Dacher nicht
geeignet ist. Sobald ein verlassliches Serienfahrzeug mit Brennstoffzelle verfiigbar
ist, wird SL die Moglichkeit prufen.

MaRnahme 26:

Ein Pilotprojekt fiir das autonome OPNV-Angebot ist aus Sicht der HL und SL aktuell
nicht sinnvoll. Es werden Projekte andere Verkehrsunternehmen in Deutschland be-
obachtet.

Zu Frage 2:
Die MaRnahmen befinden sich im zeitlichen Rahmen. Bis zum Ablauf des 4. RNVP

sollen alle Mallnahmen abgeschlossen bzw. begonnen worden sein.

Zu Frage 3:
Hierbei wird auf die Antwort der Anfrage VO/2016/03626-01 verwiesen.

Zu Frage 4: )
Aus dem Produkt 547001 — Aufgabentragerschaft OPNV standen flir den Haltestelle-

nausbau in der Vergangenheit rund 100.000 Euro zur Verfigung. Haltestellen kénnen
in der Regel bis zu 70% aus Landesmitteln geférdert werden. Der Rest wird aus
Haushaltsmitteln bezahlt. Fir das Jahr 2021 sind rund 100.000 Euro eingeplant, fir
2022 rund 250.000 Euro.

Der Bereich 660 hat in den vergangenen Jahren 100.000 Euro fiir die Unterhaltung
von Bushaltestellen in den Haushalt eingestellt. Auch in Zukunft werden hier voraus-
sichtlich 100.000 Euro fir die nachsten Jahre bereitgestellt.

Zu Frage 5:
Erste TeilmalBnahmen werden, voraussichtlich im September 2021, in einem geson-

derten Bericht zusammen mit der Veroffentlichung des Gutachtens der Blirgerschaft
vorgelegt. Die langfristige Umsetzung soll im Zuge des VEP erfolgen.

Zu Frage 6:
Die Abteilung 5.610.2 — Stadtentwicklung ist fur die konzeptionelle Planung von Bus-

haltestellen zustandig. Seit dem 01.05.2020 ist hier eine personelle Neubesetzung
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6.1.4

6.1.5

vorgenommen worden. Zudem wurde ab dem 01.09.2020 eine zusétzliche Stelle ge-
schaffen und besetzt worden.

Die Umsetzungsplanung von Bushaltestellen liegt im Aufgabenbereich von 5.660.6 —
urbane Mobilitatsprojekte. Diese Stelle wurde im April 2018 geschaffen. Eine Beset-
zung konnte erst ab 01.05.2019 erfolgen. Ab dem 01.03.2020 war die Stelle wieder
bis zum 30.11.2020 vakant. Durch die Wiederbesetzung der Stelle kann der barriere-
freie Ausbau der Bushaltestellen wieder aufgenommen werden. Zudem wird die Pla-
nung bei Kapazitatsengpassen ggf. auch von externen Planungsbiros Gbernommen.

Der Bauausschuss nimmt Kenntnis.

Bewohnerparkausweise (Herr Pluschkell) — 5.660

TOP 6.2.8 am 17.05.2021 — VO/2021/10122

Im Juni 2020 billigte der Bundesrat einen Gesetzesentwurf des Bundestages, der die
Landesregierungen ermachtigt, Geblhrenordnungen fir das Ausstellen von Bewoh-
nerparkausweisen zu erlassen oder dies den Kommunen selbst zu iberlassen.

Welche Regelungen hat das Land Schleswig-Holstein hierzu getroffen?
Welche Auswirkungen hat dies fur die Ausfertigung von Bewohnerparkausweisen in
der Hansestadt Lubeck?

AbschlieBende Antwort am 07.06.2021:
Die Anfrage bezieht sich auf die Regelungen in § 6a Nr. 5a Strallenverkehrsgesetz
(StVG).

,Flir das Ausstellen von Parkausweisen fiir Bewohner stadtischer Quartiere mit er-
heblichem Parkraummangel kbnnen die nach Landesrecht zustdndigen Behdérden
Geblihren erheben. Flir die Festsetzung der Gebiihren werden die Landesregierun-
gen ermdéchtigt, Geblihrenordnungen zu erlassen. In den Gebihrenordnungen kén-
nen auch die Bedeutung der Parkmoéglichkeiten, deren wirtschaftlicher Wert oder der
sonstige Nutzen der Parkmdéglichkeiten fiir die Bewohner angemessen berticksichtigt
werden. In den Gebliihrenordnungen kann auch ein Héchstsatz festgelegt werden.
Die Erméchtigung kann durch Rechtsverordnung weiter lbertragen werden.*

Es wurde bisher keine Regelung vom Land getroffen. Die geplante Landesverord-
nung befindet sich aktuell im Landes-Kabinett und wird vermutlich in der zweiten Jah-
reshalfte 2021 erlassen. Die kommunalen Landesverbande werden beteiligt.

Die Gebuhr fur das Ausstellen eines Parkausweises fur Bewohner darf aktuell maxi-
mal 30,70 Euro gemal der Gebuhrenordnung fur MalRnahmen im Strallenverkehr be-
tragen.

Mit der geplanten Landesverordnung sollen héhere Geblhren ermoglicht werden.
Weitere Angaben kénnen erst nach Vorliegen einer Landesverordnung gemacht wer-
den.

Der Bauausschuss nimmt Kenntnis.

Busbeschleunigung (Herr Ramcke) — 5.610

TOP 6.2.13 am 15.02.2021

Herr Ramcke mdchte wissen, wann das Thema Busbeschleunigung als Mitteilung auf
die Tagesordnung des Bauausschusses kommt.

AbschlieBende Antwort am 07.06.2021:

Gemalk Beschluss zu den beiden OPNV-Gutachten soll die Bauverwaltung zur Sep-
tember-Birgerschaft einen Bericht vorlegen, welche Busbeschleunigungsmalinah-
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6.1.6

6.1.7

men kurz- bis mittelfristig umgesetzt werden kdnnen. Darlber wird dann auch der
Bauausschuss informiert.

Der Bauausschuss nimmt Kenntnis.

Kreuzung Steenkamp / Rédsaal / Kowitzberg (Herr Ingwersen) — 5.660

TOP 6.2.12 am 17.05.2021

Herr Ingwersen spricht die sehr enge Kreuzung im Bereich Steenkamp / Kowitzberg
an, die durch Campingfahrzeuge im Einmundungsbereich schlecht zu passieren ist.
Hier wurde bereits mehrfach der Bordstein Uberfahren. Er mochte wissen, wann diese
Ecke verkehrlich wiederhergestellt werde.

AbschlieBende Antwort am 07.06.2021

Die Radien an der Einmindung sind gepriift worden. Das Abbiegen vom Steenkamp
in den Kowitzberg kann aus Traveminde kommend mit gréferen Kraftfahrzeugen
nicht ohne Uberfahren des Bordes erfolgen, wenn Kraftfahrzeuge aus dem Kowitz-
berg entgegenkommen. Wegen der in dem betreffenden Bereich vorhandenen Be-
leuchtungs- und Entwasserungsanlagen wird der Bereich Stadtgriin und Verkehr ei-
nen Plan erstellen, um anschlieRend die erforderlichen baulichen MaRnahmen vor-
nehmen zu kdnnen.

Es ist damit zu rechnen, dass diese erst nach der Hauptsaison 2021 durchgefiihrt
werden, da wahrend der Bautatigkeiten die Einschréankungen bezlglich der Befahr-
barkeit starker ausfallen als bei dem derzeitigen Zustand.

Der Bauausschuss nimmt Kenntnis.

Umfangreiches MaRnahmenpaket zur Verbesserung der Verkehrsfiithrung in
Travemiinde (Herr Leber) — 5.660

TOP 6.2.4 am 16.11.2020 — VO/2020/09544

Die umfangreichen Veranderungen der Verkehrsfiihrung in Traveminde haben im
Seebad fir einige Unruhe gesorgt. Zur Klarung des konkreten Sachverhaltes, aber
auch weil derartige Problemlagen immer wieder in der Offentlichkeit diskutiert wer-
den, hier einige Fragen:

1. Wie sind die Zustandigkeiten bei Veranderungen der Verkehrsfihrung geregelt?
Welche Institution, welches Gremium kann Veranderungen der Verkehrsfuhrung
(Umkehrung der Einbahnstralienregelung, Verlegung von Bushaltestellen, Abbau von
Ampeln) anordnen?

2. Auf welcher Grundlage werden derartige Anordnungen getroffen? Welche fachli-
chen Uberlegungen spielen eine Rolle? Welche Informationsquellen zur Entschei-
dungsfindung werden genutzt (Polizeiberichte, Anwohnerbefragungen, Stellungnah-
men von Verbanden)?

3. Wie werden Interessen und Bedurfnisse besonderer Verkehrsteilnehmergruppen
bertcksichtigt (altere Personen, mobilitdtseingeschrankte Personen und Kinder)?
Welche rechtlichen Normen sind bei der Anordnung immer wieder Gegenstand und
zu beachten?

4. Welche Aspekte wurden im vorliegenden Fall berticksichtigt? Denkmalschutz (Er-
schutterungen bei Schwerlastverkehr und Busverkehr), Schulkonzept (sichere Schul-
wege), Barrierefreiheit (Behinderte)?

5. Wer ist Uber die Malknahmen zu informieren? Wer ist zu beteiligen? Wer ist anzu-
héren?

6. Konkret: Missen Entscheidungen Uber veranderte Verkehrsfiihrungen mit dem
Bauausschuss, dem Wirtschaftsausschuss, der Blirgerschaft oder dem Ortsrat abge-
stimmt werden?

7. Hatte die Schule Uber die Verlegung der Bushaltestelle und den Abbau der Ampel
informiert werden missen?
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8. Wann und wie muss die Offentlichkeit informiert werden? Wann muss sie beteiligt
werden? Was ist der Unterschied? Ware eine Offentlichkeitsbeteiligung unter Beriick-
sichtigung der Corona-Problematik im Ortsrat moglich gewesen?

9. Welche MalRnahmen sind Ublich, welche sind zwingend vorgeschrieben um Ver-
kehrsteilnehmer Uber anstehende Veranderungen der Verkehrsfihrung, neue Ampeln
und neue Markierungen zu informieren (Postwurfsendungen, Plakate, Rundfunksen-
dungen, Apps)?

10. Welche Moglichkeit gibt es fir Burger mit Orts-, Sach- und Fachkenntnis ihre
Sicht der Dinge, sowie Kritik in ein Verfahren, in einen Prozess einzubringen? Welche
Bindungswirkung ergibt sich fir die Verwaltung daraus? Empfehlung? Verpflichtende
Anordnung?

11. Kann die Verkehrsbehérde von Beschliissen der Birgerschaft abweichen, bzw.
diese ignorieren? Konkret: Warum wurde eine Variante realisiert, die nicht Gegen-
stand des von der Blrgerschaft beschlossenen Mobilitdtskonzeptes war?

12. Wer legt die Linienfihrung fur Busse fest? Wer entscheidet tiber den Standort von
Haltestellen? Wer ist in diese Entscheidungsprozesse zwingend einzubeziehen? Wer
ist zu informieren? Welche Mdglichkeiten bestehen fur Anwohner/Burger sich zu be-
teiligen?

13. Welche Griinde waren ausschlaggebend die von den Blrgern als notwendig und
hilfreich angesehene Ampel zu demontieren? Was spricht dagegen die Ampel wieder
in Betrieb zu nehmen, nachdem sie an den veranderten Richtungsverkehr angepasst
wurde?

AbschlieBende Antwort am 07.06.2021
Antwort zu 1: Strategische Netzplanungen liegen im Verantwortungsbereich des Be-
reichs Stadtplanung und Bauordnung, Abteilung Stadtentwicklung. Angeordnet wer-
den diese nach entsprechender Beschlussfassung der Politik durch die StralRenver-
kehrsbehorde.
Im vorliegenden Fall war die Ausgangslage jedoch eine Andere: Ausldser war die
Verkehrssicherheit am Knoten Gneversdorfer Weg / Torstrale. Dieser entsprach in
seiner damaligen Form nicht mehr den Anforderungen einer verkehrssicheren Gestal-
tung: Es kam immer wieder vor, dass aus der Travemunder Landstralle kommende
Lkw und Busse beim Linksabbiegen in den Gneversdorfer Weg wegen zu geringer
Fahrbahnbreite auf den dortigen Geh- und Radweg ausweichen mussten. Dazu kam
es insbesondere, wenn gleichzeitig auf dem Linksabbiegestreifen des Gneversdorfer
Wegs in die Torstralte Kfz warteten.
Letztlich fuhrte auch der zusatzliche Schwerverkehr der Baustelle Baggersand / Fi-
schereihafen ab November 2020 zu zusatzlichem Handlungsdruck, eine grundlegen-
de Anderung an diesem Knotenpunkt zu bewirken. Die StraRenverkehrsbehérde und
die Polizei sehen jedoch auch unabhangig von den o. g. Baustellenverkehren die
Notwendigkeit einer Losung flr einen verkehrssicheren Begegnungsverkehr am Kno-
ten.
Somit sah sich die StralRenverkehrsbehdrde gezwungen, uber eine behdrdliche An-
ordnung entsprechend der Verkehrssicherheit zu handeln. So ist die StralRenver-
kehrsbehorde im vorliegenden Sachverhalt auf den Bereich Stadtplanung und Bau-
ordnung, Abteilung Stadtentwicklung zugekommen, um gemeinsam eine Ldsung zu
entwickeln.
Antwort zu 2: Wie zuvor genannt, fullte die neue Verkehrsfihrung zu aller Erst auf
Notwendigkeiten in Sachen Verkehrssicherheit.
Weitere Notwendigkeiten fiir die neue Verkehrsfiihrung (insbesondere Drehung der
Kurgartenstralle) ergaben sich aus den Bedurfnissen des Linienverkehrs:
o Die Linie 30 der Lubeck-Traveminder-Verkehrsgesellschaft (LVG) stellt eine
wichtige Verbindung im Schnellverkehr von Travemunde-Gneversdorf, Trave-
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munde-Zentrum (Vorderreihe) und dem Skandinavienkai in die Lubecker Altstadt
dar.

Durch den notwendigen Entfall des Linksabbiegestreifens am Knoten Gnevers-
dorfer Weg / TorstralRe ist auch ein Linksabbiegen der Linie 30 nicht mehr mog-
lich. Damit ware eine Bedienung der Haltestellen Torstralte und Priwallfahre auf
dem Linienweg in Fahrtrichtung Lubeck nicht mehr moglich gewesen. Aus diesem
Grund wurde im Zuge der neuen Verkehrsregelung auch eine Drehung der vor-
handenen Einbahnstraenrichtung der Kurgartenstralle notwendig.

Hierdurch kénnen die Linie 30 und die Linie 31 (in der Schwachverkehrszeit)
nunmehr aus Libeck kommend zunachst die Stichfahrt zu den Haltestellen Tor-
stral’e und Priwallfahre bedienen, um dann Uber Vogteistralte, Paul-Brimmer-
Stralte, Am Lotsenberg, Trelleborgallee, Bertlingstrale zum Strandbahnhof zu
verkehren. In der Gegenrichtung verkehren die genannten Linien dann in Fahrt-
richtung Lubeck Uber die Kurgartenstrale und bedienen hierbei die Haltestellen
Priwallfahre und Torstralle.

Antwort zu 3: Grundsatzlich werden alle Mallhahmen nach der Stral’enver-
kehrsordnung (StVO) und den Verwaltungsvorschriften zur StVO angeordnet.
Hierbei gilt der Sicherheitsaspekt flr alle Verkehrsteilnehmer:innen gleicherma-
Ren.

Antwort zu 4: Wie zuvor genannt, war hier die Verkehrssicherheit der Ausloser.
Der Aspekt Schwerlastverkehr im Verkehrsknoten Gneversdorfer Weg / Torstralle
sorgte fir zuséatzlichen Handlungsdruck. Von der Anderung der Fahrtrichtung in
der Kurgartenstralle entsteht kein Mehrverkehr an Schwerlast- und / oder Busver-
kehr.

Antwort zu 5: § 45 StVO regelt die sachliche Zustandigkeit in welchen Fallen die
StralRenverkehrsbehdrde anordnungsbefugt ist.
Auszug StVO:

§ 45 Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen:

(1) Die StralBenverkehrsbehérden kénnen die Benutzung bestimmter Stralen oder Stra-
Benstrecken aus Griinden der Sicherheit oder Ordnung des Verkehrs beschrdnken oder
verbieten und den Verkehr umleiten. Das gleiche Recht haben sie

Zur Durchfiihrung von Arbeiten im StraBenraum,

zur Verhiitung auBBerordentlicher Schédden an der Stral3e,

zum Schutz der Wohnbevélkerung vor Larm und Abgasen,

zum Schutz der Gewdésser und Heilquellen,

hinsichtlich der zur Erhaltung der &ffentlichen Sicherheit erforderlichen Mal3nah-
men sowie

zur Erforschung des Unfallgeschehens, des Verkehrsverhaltens, der Verkehrsab-
ldufe sowie zur Erprobung geplanter verkehrssichernder oder verkehrsregelnder
Malnahmen.

SIS RN

©

Vor jeder Entscheidung hat die Stralienverkehrsbehérde entsprechend der Rege-
lungen der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur StVO die StralRenbaubehdrde /
Strallenbaulasttrager und die Polizei zu hoéren. Daruber hinaus beteiligt die Stra-
Renverkehrsbehdrde im Vorwege die Feuerwehr, den Stadtverkehr Libeck / LVG
bei entsprechenden Betroffenheiten.

Antwort zu 6: Grundsatzlich ist eine Beteiligung der Selbstverwaltung oder bera-
tender Gremien im Rahmen der Umsetzung von MafRnahmen nicht vorgeschrie-
ben. Allerdings gibt es eine Beschlusslage des Bauausschusses, dass wesentli-
che Anderungen der Verkehrsfiihrungen dem Bauausschuss mitzuteilen sind.
Antwort zu 7: Nein, grundsatzlich nicht. Es sei denn, dass eine Signalanlage und
/ oder eine andere verkehrliche Einrichtung explizit als verkehrssichernde Mal3-
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nahme in einem Schulwegplan aufgeflhrt ist. Fur die Stadtschule in Travemiinde
ist auch auf Nachfrage kein Schulwegplan vorgelegt worden.

Antwort zu 8: Die Offentlichkeit wird bei gréeren Verkehrsanderungen Uber die
ortlichen Medien informiert. Darliber hinaus werden regelmafig Flyer erstellt und
verteilt. Eine Offentlichkeitsbeteiligung ist nach der Straenverkehrsordnung nicht
vorgesehen.

Es war geplant, die neue Verkehrsfihrung und deren Hintergriinde im Ortsrat vor-
zustellen. Die gewlnschte Vorstellung in Prasenz war allerdings lange Zeit unter
den jeweils geltenden Corona-Regelungen nicht méglich. Entsprechend erfolgte
eine mehrmalige Information im Bauausschuss.

Die Besprechung in Prasenz wurde zwischenzeitlich durchgefiihrt und der Ortsrat
tragt die verkehrlichen Anderungen, die aus der Neuordnung des Verkehrskno-
tens Gneversdorfer Weg / Torstralde resultieren, mit.

Antwort zu 9: Siehe Antwort unter 8.

In diesem Fall wurde mit Postwurfsendung und Medienmitteilung informiert.
Antwort zu 10: Im vorliegenden Fall ging es nicht um eine einfache Optimierung,
bei der gerne Orts-, Sach- und Fachkenntnis der Bevolkerung vor Ort einbezogen
wird, sondern um eine zwingend erforderliche Anordnung vor dem Hintergrund
der Verkehrssicherheit. Hier geht es allein um verkehrsrechtliche Entscheidungen,
fur die niemand anderes die Verantwortung tragt, als diejenige Person, die die je-
weilige Anordnung unterschreibt. Insofern haben sich immer die kreativen Wiin-
sche der rechtlichen Machbarkeit unterzuordnen.

Antwort zu 11: Es gibt keinen Beschluss der Blrgerschaft, der die neue Ver-
kehrsflihrung ausschlief3t.

In der am 29.08.2019 von der Birgerschaft mehrheitlich beschlossenen Vorlage
VO/2019/08105 (Austauschantrag zu V0O/2019/08104 als Anderung von
VO/2019/07291: Mobilitdtskonzept Travemiinde) heif3t es:

»C) Die Einmiindung Gneversdorfer Weg/Torstr./Travemiinder Landstr. (Ziffer 1.4)
ist von drei auf zwei Fahrspuren (eine ortseinwérts, eine ortsauswaérts) zu reduzie-
ren. In jedem Fall muss mit Riicksicht auf die bevorstehenden Bauarbeiten am
Baggersand und am Fischereihafen eine Lésung unverziglich erfolgen, nicht erst
ab 2025, um bestehende Gefahren insbesondere fiir Radfahrer wéhrend der an-
stehenden Bauphase zu minimieren.*

Letztlich leitet sich die neue Verkehrsfuhrung aus dem Mobilitatskonzept Trave-
munde ab:

Auf Grundlage der unter 1) und 2) beschriebenen Ausgangslage wurde die neue
Verkehrsregelung entwickelt, die ein Linksabbiegeverbot vom Gneversdorfer Weg
in die TorstralRe vorsieht. Hierbei wurden die bestehenden drei Fahrstreifen zu-
gunsten von zwei neuen Fahrstreifen neu geordnet.

Gleichzeitig wurde eine Drehung der Einbahnstrallenregelung in der Kurgarten-
stralle vollzogen. Hierbei bestand keine andere Mdoglichkeit, den Knoten zu ent-
scharfen — auch keine bauliche — als die Linksabbiegebeziehung vom Gnevers-
dorfer Weg in die Torstralle zu unterbinden. So zeigten Leistungsfahigkeitsbe-
rechnungen, dass bei einem Rickbau des Knotenpunktes auf zwei Fahrspuren
und Beibehaltung aller Fahrbeziehungen inklusive der Linksabbiegemdglichkeit in
die Torstralle, die Leistungsfahigkeit des Knotens massiv zuriickgegangen ware,
was zu erheblichen Riickstaus auf dem Gneversdorfer Weg geflihrt hatte.

Ein nicht funktionierender Knotenpunkt an dieser Stelle hatte jedoch das Mobili-
tatskonzept Travemiinde und dessen grundlegende Planungsleitsatze und Ziele
konterkariert. Die Leistungsfahigkeit des Knotens Gneversdorfer Weg / Torstralle
(in mindestens der Qualitdt des Status Quo) ist fur die zukunftige verkehrliche
Entwicklung unabdingbar. Bei der Beibehaltung des Linksabbiegers in die Tor-
stralle ware dies nicht mehr gegeben gewesen und es ware auf dem Gneversdor-
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fer Weg haufiger zu Stauungen gekommen. Absehbar waren dann die neuen
Verkehre aus den stadtebaulichen Projekten in Traveminde, die Uber diesen
Knoten abgewickelt werden sollen, nicht mehr vertraglich abwickelbar gewesen.

Bei der Verkehrsprognose, die flr das Mobilitdtskonzept Travemiinde auf Grund-
lage der Haushaltsbefragung erstellt wurde und die alle baulichen Entwicklungen
in Traveminde fir die nachsten Jahre einbezieht, wurde festgestellt, dass das
ermittelte Gesamtverkehrsaufkommen mit dem bestehenden Netz noch abgewi-
ckelt werden kann: ,Dies setzt aber eine punktuelle Optimierung des Netzes vor-
aus; etwa an Kreuzungen oder durch Ampelschaltungen. Bereits heute schon
vorhandene Konfliktpunkte zwischen dem Pkw- und dem Ubrigen Verkehr werden
durch die prognostizierte Zunahme jedoch absehbar verstarkt.“ (vgl. S. 4 f.).

Somit wird im Mobilitatskonzept einerseits dargelegt, dass nur wenig Spielraum
besteht und die Hansestadt Libeck sich an einer solchen Stelle einen nicht funk-
tionierenden Knoten mit Rickstauungen nicht leisten kann. Andererseits wurde im
Konzept bereits klargestellt, dass auf mogliche Defizite mit geeigneten Mitteln im
Bedarfsfall reagiert werden muss (vgl. S. 6):

,Die Darstellung der Mallnahmen erfolgt auf konzeptioneller Ebene, sodass ver-
tiefende Rahmenbedingungen und detaillierte Planungen noch erarbeitet werden.*

»Allerdings kénnen sich im weiteren Planungsprozess bzw. aus den finanziellen
und organisatorischen Rahmenbedingungen heraus Anderungen ergeben.”

Die nun umgesetzte neue Verkehrsfiihrung in Travemiinde entspricht ausdrick-
lich den zentralen planerischen Grundsatzen aus dem Mobilitatskonzept und
stutzt diese (vgl. S. 5-6):

»1. Optimierung des bestehenden Verkehrsnetzes*

Die neue Verkehrsfuhrung gewahrleistet durch die Drehung der Kurgartenstral3e
eine weiterhin gute OPNV-Anbindung von Travemiinde.

Die neue Verkehrsfihrung gewahrleistet zudem eine bessere Erreichbarkeit der
Kurgartenstral3e fur Anwohner:innen und Anlieger. Bei Aufhebung des Linksab-
biegers in die Torstralte gewahrleistet das ,Drehen® der Kurgartenstralle eine
bessere Erreichbarkeit fur Anwohner:innen und Anlieger, da ansonsten ein Um-
weg Uber den Baggersand notwendig ware. Hinzu kommt, dass die Stralle Auf
dem Baggersand in der Hochsaison (bei Bettenwechsel) absehbar tiberstaut wiir-
de.

»2. Konfliktvermeidung zur Gewahrleistung der Verkehrssicherheit"

Die neue Verkehrsfiihrung gewahrleistet einen verkehrssicheren, funktionieren-
den Knotenpunkt Gneversdorfer Weg / Torstral3e.

»3. Ruhender Verkehr Besucher/Parkkonzept"

Die neue Verkehrsfuhrung gewahrleistet eine Erreichbarkeit der Parkplatze am
Fischereihafen (ohne Gefahr des Rickstaus am besagten Knoten).

»4. Aufwertung des 6ffentlichen Raums*

Die neue Verkehrsfuhrung bedingt eine Verkehrsberuhigung in der Torstralle:
Das Mobilitatskonzept sieht hier eine Verkehrsberuhigung vor. Zwar ist bereits
heute das Abbiegen in die Torstralle aus Richtung Gneversdorfer Weg nur fir An-
lieger und den Linienverkehr mdglich. Allerdings ist davon auszugehen, dass die-
se Relation auch durch Durchgangsverkehr genutzt wird (z. B. mit den Zielen
Fahrvorplatz, Strand oder Vorderreihe). Mit der neuen Verkehrsfiihrung ist eine
solche Durchfahrt nicht mehr mdglich.

Dennoch ist es so, dass Beschlusse der Blrgerschaft zu Weisungsangelegenhei-
ten gar nicht getroffen werden dirfen. In der Hansestadt Liibeck ist man dazu
Ubergegangen, die Beschllisse zu Weisungsangelegenheiten des Verkehrsrechts
als Prufauftrage zu werten und dementsprechend auch zu beantworten, wenn ei-
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ne MalRnahme eben nicht, wie gewiinscht / beschlossen, umgesetzt wird. Hierauf
wurde wiederholt sowohl mindlich als auch schriftlich hingewiesen.

Antwort zu 12: Dies ist Aufgabe des OPNV-Aufgabentragers Hansestadt Liibeck.
Die Aufgabentragerschaft ist im Bereich Stadtplanung und Bauordnung, Abteilung
Stadtentwicklung angesiedelt. Die Verlegung von Haltestellen erfolgt in Zusam-
menarbeit mit dem Bereich Stadtgriin und Verkehr und dem jeweiligen Verkehrs-
unternehmen.

Antwort zu 13: Die Aufhebung der Fullgangersignalanlage in der Kurgartenstra-
Re ist im Abstimmungsprozess als Folge der erforderlichen Anderungen in der
Verkehrsfiihrung am Gneversdorfer Weg erfolgt.

Die FulRgangersignalanlage ist in den 60-er Jahren eingerichtet worden. Zu dieser
Zeit war die Kurgartenstral’e als Ausfahrtstrasse von Travemiinde relativ stark
genutzt und es gab zu dieser Zeit weder die Tempo-30-Zonen noch die Verlange-
rung der Vogteistra’e bis zum Lotsenberg (Paul-Brimmer-Strale).

Die Einfihrung der Einbahnstralenregelung in Richtung Lotensberg hatte seiner-
zeit schon zu einer Reduzierung des Verkehrs gefuhrt und inzwischen haben wir
dartber hinaus durch die Tempo-30-Zone eine reduzierte zuldssige Hochstge-
schwindigkeit und die Verkehrsmengen haben sich durch den Bau der Paul-
Brummer-Stral3e weiter reduziert.

Die Signalisierung hatte bei der Fahrtrichtung Lotsenberg noch wegen der etwas
unubersichtlichen Zufahrt aus Richtung Torstrale ihre Daseinsberechtigung. Bei
der nun geltenden Fahrtrichtung kann der Verkehr aus der Kurgartenstrale von
beiden Fahrbahnseiten aus sehr gut erkannt werden und da das Verkehrsauf-
kommen in der Kurgartenstralde eher gering ist, wurde der Abbau der Signalanla-
ge fur moglich gehalten und entsprechend abgestimmt. Dabei war auch die An-
zahl der potenziell aus dieser Richtung kommenden Schulkinder als gering einge-
stuft worden und da diese zuvor verkehrsintensivere Abschnitte auf ihrem Weg
zur Schule zu bewaltigen haben, wurde der Abbau als verhaltnismaRig eingestuft.

Mit Umkehrung der Einbahnrichtung in der KurgartenstraRe ergibt sich die Not-
wendigkeit des Linksabbiegens des Busverkehrs aus der Kurgartenstraf3e in Rich-
tung Fahrvorplatz. Bei Beibehaltung der alten Vorfahrtregelung wirden jedoch in
der St.-Lorenz-Stralte wartende Fahrzeuge das Linksabbiegen unmdglich ma-
chen. Ein Zurlickhalten der Fahrzeuge in der St.-Lorenz-Stralle ware nur durch
eine Signalanlage mdglich gewesen, was an der Stelle jedoch ein UbermaR dar-
gestellt hatte. Mit Anderung der Vorfahrtrichtung wird dieses Problem aufgeldst,
da dann der Verkehr in der Kurgartenstral3e wartepflichtig ist. Mit der Wartepflicht
der Kurgartenstralie wirde jedoch die Fullgangersignalanlage zu Irritationen fih-
ren, da sie in zu geringem Abstand zur Einmindung steht und fir den Verkehr
aus der Kurgartenstral’e so interpretiert werden kann, dass man bei Grin freie
Fahrt auch an der Einmindung hat. Wiederum wurden an der Einmindung war-
tende Fahrzeuge dazu fuhren, dass die Furt blockiert wirde. Dies alles machte
die Aufthebung der FuRgangersignalanlage erforderlich. Aufgrund der sehr guten
Sichtbeziehungen und des geringen Verkehrsaufkommens ist eine Querung der
Stralle an dieser Stelle jedoch problemlos mdglich.

Eine Verlegung bzw. Neuanlage einer FuRgangersignalanlage oder eines Ful3-
gangeriuberweges kann innerhalb der Tempo-30-Zone nur in Ausnahmefallen er-
folgen. Hierzu bieten die StVO und dazugehérigen Verwaltungsvorschriften sehr
enge Spielrdume. Die bei der entsprechenden Anderung der StVO bereits vor-
handenen Anlagen genieen jedoch Bestandsschutz, so dass sie beibehalten
werden durften. Das galt auch fur die Querungssicherung in der Kurgartenstralle.
Im Allgemeinen sind die generellen Vorgaben bei der Einrichtung von Fuligan-
geriberwegen in den Richtlinien fir die Anlage und Ausstattung von Fuliganger-
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6.1.8

6.1.9

6.1.10

6.1.11

Uberwegen vorgegeben. Besonderes Augenmerk ist hierbei auf die Anzahl der
Querungen und die gleichzeitig festgestellten durchfahrenden Kfz zu legen. Hier
gilt es, vorgegebene Mindestwerte zu erreichen. Aktuelle Zahlen liegen dem Be-
reich weder fiir die Querungen an der Kurgartenstrafl’e noch fiir die Vogteistralle
vor. Es konnen verlassliche und belastbare Werte allerdings wegen der derzeiti-
gen Bedingungen, die zu Anderungen im Verkehrsaufkommen fiihren, nicht ermit-
telt werden. Der Bereich Stadtgriin und Verkehr werden versuchen, entsprechend
tatig zu werden, wenn die Moéglichkeit besteht, reelle Werte zu erhalten.

Der Bauausschuss nimmt Kenntnis.

Baukindergeld (Herr Pruf}) — 5.610

TOP 6.2.4 am 19.04.2021 — VO/2021/09964

Kam es vor, dass Lubecker:innen, die erst vor kurzem eine Baugenehmigung, bzw.
eine Teilbaugenehmigung beantragt haben, durch die verzégerte Bearbeitung (auf-
grund der Corona Lage) kein Baukindergeld beantragen konnten.

AbschlieBende Antwort am 07.06.2021:

Es ist eine Situation bekannt, wo aufgrund von fehlenden bzw. sehr mangelhaften
Unterlagen des Entwurfsverfassers keine rechtzeitige Baugenehmigung erteilt wer-
den konnte. Dies lag nicht an einer verzogerten Bearbeitung des Bereiches Stadtpla-
nung und Bauordnung.

Der Bauausschuss nimmt Kenntnis.

Infos der Stadt zu Gartengestaltung / Schottergarten (Frau Mahlenhoff) — 5.610
TOP 6.2.9 am 19.04.2021 — VO/2021/09997
1. Wie kommt das Infoblatt zur Gartengestaltung bei Bauherr:innen und Hausbe-
sitzer:innen an? Und wie wird es wem zur Verfugung gestellt?
2. Wann wird die Anfrage V0/2020/09593 Umgang mit Schottergarten vom
07.12.2020 beantwortet?

AbschlieBende Antwort am 07.06.2021:

Antwort zu Frage 1:

Wenn der Flyer zur Verfugung steht, soll dieser mit der Baugenehmigung versendet
werden. Auch die Baukontrolleure werden kinftig im Zuge von Ortsbesichtigungen
diese Flyer stellenweise informativ direkt verteilen. 500 Flyer sind als Pilotprojet be-
stellt.

Antwort zu Frage 2:
Die Anfrage wurde in der Sitzung des Bauausschusses am 01.03.2021 unter TOP
6.1.1 beantwortet.

Der Bauausschuss nimmt Kenntnis.

Digitale Bauakte (Herr Lotsch) — 5.610
TOP 6.2.10 am 19.04.2021
Herr Lotsch fragt, wann die Verwaltung die digitale Bauakte einflihren werde.

AbschlieBRende Antwort am 07.06.2021:

Gemal Onlinezugangsgesetz sollen alle Verwaltungsleistungen bis Ende 2022 online
zur Verfugung stehen. Hierzu gibt es laufend Abstimmungen innerhalb der Verwal-
tung. Der nachste Termin ist fir Mitte Juni 2021 angesetzt.

Der Bauausschuss nimmt Kenntnis.

Heimat schiitzen — Siedlung erhalten! (Frau Haltern) — 5.610
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TOP 6.2.5 am 01.03.2021 — VO/2020/08787-03

Am 27.08.2020 wurde in der Blrgerschaft nachstehender Beschluss gefasst:

Der Burgermeister wird gebeten, daflir Sorge zu tragen, dass fiir die Gebiete Helldahl
(Traveminde) und WeinbergstraRe / Gustav-Falke-Strale (Siedlung Gartnergasse)
zeitnah Satzungen verabschiedet werden kdnnen mit dem Ziel, den Gebietscharakter
der dortigen Siedlungen zu erhalten. Dadurch sollen die planungsrechtlichen Rah-
menbedingungen fiir eine geordnete stadtebauliche Entwicklung unter Erhalt der vor-
handenen stadtebaulichen Strukturen festgelegt werden. Zur Sicherung der Planung
soll eine Veranderungssperre erlassen werden. Die friihzeitige Unterrichtung der Of-
fentlichkeit mit der Erorterung Uber die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung
gemal § 3 Abs. 1 BauGB soll in Form einer Erdrterungsveranstaltung und eines
zweiwdchigen Aushangs durchgeflhrt werden.

Fragen:
Wie ist der Sachstand?
Wann bekommen wir die Satzungsentwirfe zur Vorlage?

AbschlieRende Antwort am 07.06.2021:
Mit der fachlichen Befassung und Bearbeitung der Bebauungsplanung Helldahl ist ak-
tuell begonnen worden.

Eine inhaltliche Befassung mit der Bebauungsplanung im Gebiet Gartnergasse ist
aufgrund anderer Projektprioritdten (Verfahren Noérdliche Wallhalbinsel, und Karstadt
Sport in der Holstenstralte) zurlickgestellt, sodass keine ausreichenden Kapazitaten
fur die Bearbeitung vorhanden sind.

Fir den Bereich nérdlich der Gustav-Falke-Stral3e sollen Aufstellungsbeschliisse und
Zuruckstellungen dann erfolgen, wenn Bauantrage zu Vorhaben eingehen, die fir
diesen Bereich als stadtebaulich unvertraglich bewertet werden.

Der Bauausschuss nimmt Kenntnis.

zu 6.2 Neue Anfragen

zu 6.2.1 AM Haltern (SPD): Strategie Bodenbevorratung
Vorlage: VO/2021/10172

Anfrage:

Mit dem Blrgerschaftsbeschluss vom 27.08.2020 (VO/2020/09014) wurde u.a. unter Punkt
drei der Vorlage Folgendes beschlossen:

Die Verwaltung erarbeitet zeitnah eine Strategie zur Bodenbevorratung und legt dieses der
Libecker Biirgerschaft noch im Jahr 2020 zur Beratung vor.

Meine Anfrage:

Wie weit ist der Stand der Erarbeitung einer entsprechenden Strategie zur
Bodenbevorratung?

Wann liegt uns das Ergebnis vor?

Zwischenantwort:
Es wird eine Beantwortung zu einer der nachsten Sitzungen zugesagt.
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einstimmige Annahme

einstimmige Ablehnung

Ja-Stimmen

Abstimmungsergebnis | Nein-Stimmen

Enthaltungen

Kenntnisnahme

Vertagung

Ohne Votum

zu 6.2.2 Anfrage des AM Thomas-Markus Leber (FDP) zu dem vom Bund jiingst be-
schlossenen Forderprogramm zum Ausbau der E-Ladeinfrastruktur
Vorlage: VO/2021/10185

Anfrage:

Eines der gréfiten Hindernisse bei der Einfliihrung der Elektromobilitat stellt ein bislang feh-
lendes flachendeckendes Netz von Strom-Tankstellen mit Schnellladesdulen dar. Der Bund
will nun mit einem milliardenschweren Foérderprogramm die entscheidenden Impulse setzen.
Am 21.05.2021 beschloss der Bundestag hierzu ein Gesetz, wonach rund zwei Milliarden
Euro bis Ende 2023 in den Aufbau von rund 1000 Strom-Tankstellen investiert werden sol-
len. Forderschwerpunkte bilden Strom-Tankstellen an Autobahnen und im landlichen Raum.
Die Tankstellen mit einer Leistung von uber 150 Kilowatt sollen es méglich machen, ein Auto
innerhalb einer Kaffee- oder Toilettenpause mit Strom zu betanken. In Libeck gibt es gerade
mal 2 Tankstellen mit einer Leistung von uber 100 KW, einige wenige mit + 43 KW, viele mit
+22 KW und 1 mit unter 11 KW.

- Gibt es in der Hansestadt bereits Uberlegungen die bestehende Ladeinfrastruktur
leistungsmaRig auszubauen und dabei das beschriebene Fdérderprogramm zu nut-
zen?

- Wiirde sich nicht gerade der Skandinavien-Kai mit den vielen abfahrenden bzw. an-
kommenden Fahrzeugen am Autobahnende fur eine E-Tankstelle im Sinne der For-
derabsicht eignen?

- Mit Niendorf, Kronsforde, Grof3-Steinrade, Blankensee, Beidendorf, Vorrade, Wulfs-
dorf, Schlutup, Israelsdorf, Karlshof und dem Priwall gibt es auch im landlichen Raum
geniuigend Orte, in denen es bislang keine Ladeinfrastruktur gibt. Dies gilt Ubrigens
auch fur Klcknitz, abgesehen von einer Ladesaule mit unter 11 KW beim TZL. Tim-
mendorf verflgt heute Uber ein wesentlich dichteres Netz an Ladesaulen.

- Wird es ahnliche Programme auch flr Fahrzeuge mit Wasserstoffantrieb geben? Im-
merhin kdnnte auch hier eine entsprechende Ladeinfrastruktur zur héheren Akzep-
tanz und Verbreitung beitragen.

Zwischenantwort:
Es wird eine Beantwortung zu einer der nachsten Sitzungen zugesagt.

einstimmige Annahme

einstimmige Ablehnung
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Ja-Stimmen

Abstimmungsergebnis | Nein-Stimmen

Enthaltungen

Kenntnisnahme X

Vertagung

Ohne Votum

zu 6.2.3 Anfrage des AM Thomas-Markus Leber (FDP) zum Projektstatus Gewerbepark
Semiramis unter Beriicksichtigung verkehrlicher und baurechtlicher Aspekte
Vorlage: VO/2021/10187

Anfrage:
Im LUbecker Stiden entlang der Kronsforder Landstrale und sidlich der Autobahn A20 ent-
wickelt die KWL derzeit ein neues Gewerbegebiet - den Gewerbepark Semiramis.
Die Erschliefung der neuen Gewerbeflachen soll in einem |. Abschnitt mit rund 35 ha im
suddstlichen Bereich der Kronsforder LandstralRe 2021 beginnen. Mit der ErschlieRung eines
[l. Abschnitts (ca. 30 ha) auf der gegenuberliegenden Seite der Kronsforder Landstral3e soll
in den folgenden Jahren begonnen werden.
Zur raumlichen Ausdehnung:

1. Zur GroRRe des angedachten Gewerbeparks Semiramis gibt es unterschiedliche Aus-

sagen. Mal ist von 51,3 ha die Rede, dann von 65 ha (l. Bauabschnitt 35 ha, Il. Bau-
abschnitt 30 ha). Was sehen die aktuellen Planungen tatsachlich vor?
2. Wird das Areal in einige wenige grof3e oder in vielen kleinen Flurstiucke aufgeteilt?

3. Wie viele Flurstiicke sollen im Gewerbepark entstehen und welche Grofle werden
diese jeweils haben?

Zum Projektstatus:
4. Der Projektstart zur Standortentwicklung erfolgte 2017. Wo steht das Projekt aktuell?

5. Die Flachen werden bislang landwirtschaftlich genutzt. Der geltende Flachennut-
zungsplan soll parallel zum Aufstellungsverfahren des Bebauungsplans geandert
werden. Breits 2016 wurde ein Antrag auf Zielabweichung gestellt. Liegt mittlerweile
ein positiver Bescheid der Abteilung Landesplanung und landliche Radume des Minis-
teriums fur Inneres, landliche Raume und Integration vor?

6. Wann ist damit zu rechnen, dass fur den |. Bauabschnitt Baurecht geschaffen wird?

7. Wann konnte fir den Il. Bauabschnitt Baurecht geschaffen werden?

Zum Branchenmix:
8. Welche Branchen reprasentieren die Unternehmen, die bislang ein Kaufinteresse be-

kundet haben?
9. Gibt es seitens der Stadt Branchen, die bevorzugt angesiedelt werden sollen?

10. Welcher Branchenmix wird konkret erwartet?

Zur verkehrlichen ErschlieBung:
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11. Welche Planungen gibt es hinsichtlich der verkehrlichen Erschlieung, insbesondere
im Hinblick auf den Anschluss an die A 20. Ist die ErschlieBung ausschlieflich tber
den nérdlich der A 20 gelegenen Fahrweg Baltische Allee, Oslostrafe mit Uberleitung
auf Wasserfahr und final Kronsforder Landstralle geplant? Oder wird es auch eine
Anbindung unmittelbar sudlich an die Autobahn-Anschlussstelle Libeck Genin ge-
ben, die den beschriebenen nordlichen Fahrweg entlastet?

12. Gibt es bereits Untersuchungen zu der erwarteten Verkehrsbelastung?
Zu Aspekten aus dem Bereich Natur und Umwelt:

13. Wird die bestehende Flora, insbesondere der alte Baumbestand an der Kronsforder
LandstralRe sowie die Knickstruktur in die Freiraumgestaltung integriert?

Um eine schriftliche Beantwortung der Fragen wird gebeten!

Zwischenantwort:
Es wird eine Beantwortung zu einer der nachsten Sitzungen zugesagt.

einstimmige Annahme

einstimmige Ablehnung

Ja-Stimmen

Abstimmungsergebnis | Nein-Stimmen

Enthaltungen

Kenntnisnahme

Vertagung

Ohne Votum

zu 6.2.4 Anfrage mit Dringlichkeit AM Antje Jansen: Schutz des zukiinftigen Land-
schaftsschutzgebietes am Kohlenhof / Priwall
Vorlage: VO/2021/10220

Anfrage:

Aufgrund des aktuell laufenden Verfahrens zum Erlass einer Landschaftsschutzverordnung
,Kustenlandschaft Priwall und der Beteiligung der Offentlichkeit bitte ich um dringende Aus-
kunft darlber, ob geplant ist, an der Spitze des Kohlenhofs oder an anderer Stelle angren-
zend an das kunftige Landschaftsschutzgebiet oder in dem kiinftigen Landschaftsschutzge-
biet ein Café oder ahnliches zu errichten.

Gab es solche Plane oder wurden entsprechende Vorhaben an die Verwaltung herangetra-
gen?

Far die zunachst mundliche, spater schriftliche Beantwortung der Frage bedanke ich mich
herzlich.

Zwischenantwort:
Es wird eine Beantwortung zu einer der nachsten Sitzungen zugesagt.
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einstimmige Annahme

einstimmige Ablehnung

Ja-Stimmen

Abstimmungsergebnis | Nein-Stimmen

Enthaltungen

Kenntnisnahme

Vertagung

Ohne Votum

zu 6.3 Mitteilungen des Vorsitzenden

zu 6.4 Sonstige Mitteilungen

zu 6.4.1 mundliche Mitteilung (5.610):
Prasentation der Ergebnisse zur Hochbaulichen Entwurfsstudie ehem. Giiter-
bahnhof Liibeck (Fassadenwettbewerb)

GemalR TOP 1 vertagt.

zu 6.4.2 mindliche Mitteilung (5.610):
Sachstand drei B-Plangebiete gem. § 13b BauGB

Frau Belchhaus stellt anhand einer Prasentation die drei B-Plangebiete vor und beantwortet
Fragen aus der Politik.

Der Bauausschuss nimmt Kenntnis.

zu 6.4.3 mindliche Mitteilung (5.660):
Sachstand Begriinung Koberg

Herr Lotsch beantragt, diesen TOP, entgegen der von den Mitgliedern des Bauausschusses
einstimmig festgelegten Zeit zur Beendigung des Bauausschusses (20:00 Uhr) bzw. Beendi-
gung des offentlichen Teils der Sitzung (19:00 Uhr) noch im 6&ffentlichen Teil zu behandeln,
obwohl es bereits nach 19:00 Uhr ist.

Der Bauausschuss stimmt dem zu.
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Herr Wallendzik stellt anhand einer Prasentation Varianten fiir eine mogliche mobile Begri-
nung des Kobergs vor und beantwortet Fragen aus der Politik. Die Umsetzung kdnne bis
Ende des Jahres erfolgen.

Der Bauausschuss nimmt Kenntnis.

zu 6.4.4 mindliche Mitteilung (5.000):
Stadtentwicklungsdialog

Frau Hagen erklart, dass nach der Sommerpause, als Teilschritt im Zuge der Aufstellung des
Flachennutzungsplans und des Verkehrsentwicklungsplans, eine Offentlichkeitsbeteiligung
vorgesehen sei. Der ,Stadtentwicklungsdialog“ werde in einem digitalen Format durchge-
fuhrt. Geplant seien eine Einfuhrungsveranstaltung, sowie eine Umfrage zu verschiedenen
Zukunftsszenarien, an der sich die Offentlichkeit beteiligen solle.

Der Bauausschuss nimmt Kenntnis.

zu7 Antrage von Ausschussmitgliedern

zu71 BUNDNIS 90 / DIE GRUNEN: Antrag des Ausschussmitglieds Arne-Matz Ram-
cke - Uberprifung und Optimierung des Liniennetzes in der Hansestadt Lii-
beck
Vorlage: VO/2019/08448

Aufgrund der von den Mitgliedern des Bauausschusses einstimmig festgelegten Zeit zur Be-
endigung des Bauausschusses (20:00 Uhr) bzw. Beendigung des 6ffentlichen Teils der Sit-
zung (19:00 Uhr) konnte dieser Tagesordnungspunkt nicht mehr behandelt werden, da diese
Zeit bereits Uberschritten war und wird dadurch auf die nachste Sitzung des Bauausschus-
ses vertagt.

einstimmige Annahme

einstimmige Ablehnung

Ja-Stimmen

Abstimmungsergebnis | Nein-Stimmen

Enthaltungen

Kenntnisnahme

Vertagung

Ohne Votum

zu7.2 AM Haltern (SPD): Jugendhaus Seeblick bewahren - Brodtner Uferweg sichern
Vorlage: VO/2021/10090

Aufgrund der von den Mitgliedern des Bauausschusses einstimmig festgelegten Zeit zur Be-
endigung des Bauausschusses (20:00 Uhr) bzw. Beendigung des 6ffentlichen Teils der Sit-
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zung (19:00 Uhr) konnte dieser Tagesordnungspunkt nicht mehr behandelt werden, da diese

Zeit bereits Uberschritten war und wird dadurch auf die nachste Sitzung des Bauausschus-
ses vertagt.

einstimmige Annahme

einstimmige Ablehnung

Ja-Stimmen

Abstimmungsergebnis | Nein-Stimmen

Enthaltungen

Kenntnisnahme

Vertagung

Ohne Votum

zu7.3 Antrag des AM Thomas-Markus Leber (FDP): Entwicklung eines umfassenden
Gesamtkonzeptes fiir den ruhenden Verkehr in Liibeck und Travemiinde
Vorlage: VO/2021/10150

GemaR TOP 1 vertagt.

einstimmige Annahme

einstimmige Ablehnung

Ja-Stimmen

Abstimmungsergebnis | Nein-Stimmen

Enthaltungen

Kenntnisnahme

Vertagung

Ohne Votum

zu74 AM Antje Jansen (GAL): Radwege des St.-Jiirgen-Rings
Vorlage: VO/2021/10166

Aufgrund der von den Mitgliedern des Bauausschusses einstimmig festgelegten Zeit zur Be-
endigung des Bauausschusses (20:00 Uhr) bzw. Beendigung des 6ffentlichen Teils der Sit-
zung (19:00 Uhr) konnte dieser Tagesordnungspunkt nicht mehr behandelt werden, da diese

Zeit bereits Uberschritten war und wird dadurch auf die nachste Sitzung des Bauausschus-
ses vertagt.

einstimmige Annahme

einstimmige Ablehnung

Ja-Stimmen

Abstimmungsergebnis | Nein-Stimmen

Enthaltungen

Kenntnisnahme
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Vertagung

Ohne Votum

zu 7.5 AM Christopher Lotsch (CDU) und AM Sabine Haltern (SPD): Mobilitiat Trave-
miinde
Vorlage: VO/2021/10167

Herr Haase erklart sich fir Punkt 3 des Antrags fiir befangen und bittet daher um punktweise
Abstimmung.
Der Bauausschuss widerspricht der punktweisen Abstimmung nicht.

Herr Johannsen flhrt aus, dass die Forderung nach zwei FuRgangerzonen zum 18.06.2021
umgesetzt werden solle. Es habe hierzu einen fast dreistiindigen Prasenztermin mit zwei
Vertretern des Ortsrats Travemiinde gegeben. Es wiirden zwei FuRgangerzonen zur Saison-
zeit eingerichtet; erreichbar sei die Vorderreihe Uber die Rose Richtung Ostpreuf3enkai, von
der dann links und rechts jeweils eine FuRgangerzone abgehe. Es wurde die Option der Ver-
kehrsberuhigung gewahlt, aber die erlaubten Verkehre kénnten immer noch den Ostpreu-
Renkai erreichen. Die Lieferzeiten fir die Geschafte seien morgen von 5-10 Uhr und abends
von 19-22 Uhr, falls sich das nicht als praktikabel herausstelle kbnne man diese abends
noch nach hinten schieben. Die Einbahnstrallenregelung solle auch im Winter bestehen
bleiben, um eine gewisse ganzjahrige Aufenthaltsqualitdt zu garantieren. Die Vorderreihe
solle im Winter nicht wieder zur Durchfahrtsstralle fir den motorisierten Verkehr werden.
Zum 28.02.2022 solle der Verkehrsversuch evaluiert werden, um damit erforderliche Anpas-
sungen vorgenommen werden kdonnten. Die Anpassungen wirden dann im Bauausschuss
vorgestellt werden. AnschlieRend kdnne der Bauausschuss entscheiden, wie weiter mit den
Stralien verfahren werde.

Herr Schréder vom Ortsrat habe der MalRnahme schriftlich zugestimmt.

Herr Lotsch weist darauf hin, dass sich im Antrag ein Rechtschreibfehler befinde, die Ful3-
gangerzone solle von 10-5 Uhr, nicht von 11-5 Uhr eingerichtet werden.

Herr Mauritz halt es fir Irrsinn die Stral’e zu trennen, da man dadurch teilweise riesige
Schleifen fahren misse. Man solle eine Spur fir den Verkehr von der Fahre freimachen und
den Verkehr morgens und abends grundsatzlich erlauben.

Frau Bade weist daraufhin, dass es flr Senior:innen ein Problem sei, dass die Gehwege
durch die AuRengastronomie zugebaut wirden.

Herr Johannsen antwortet, dass die Au3engastronomie mehr Platz hatte, wenn es sich bei
der Stral’e um eine FuRgangerzone handle und sich dadurch das Problem I6sen wirde.

Herr Dr. Brock hatte von der LPA gerne einen Bericht zum Kreuzfahrterminal, das auf hassli-
che Weise abgesperrt sei. Das sei als Anwohner:in nicht hinzunehmen. Er méchte wissen,
ob dafur in Zukunft was vorgesehen sei.

Frau Jansen lobt die Skateranlage und fragt, ob es nicht moéglich sei, diese friiher als 2022
zu errichten.

Herr Lotsch antwortet, dass 2022 laut Aussage des Kurdirektors, die frihestmdgliche Um-
setzung flr die Skateranlage sei, eigentlich sollte diese erst spater gebaut werden.

Herr Pluschkell erganzt, dass es nur noch ein halbes Jahr bis 2022 ist. Aullerdem miuissten
dafur erstmal Mittel im Haushalt geordnet werden.

Frau Hagen fragt ob sich dadurch die Planung verandere.
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Herr Lotsch antwortet, dass die Planung angepasst werden misse, da die Bahn sonst nicht
2022 gebaut werden konne.

Herr Ramcke beantragt eine Unterbrechung der Sitzung.
Der Vorsitzende unterbricht die Sitzung um 17:38 Uhr. Er setzt die Sitzung um 17:50 fort.
Herr Ramcke und Herr Pluschkell sind noch nicht aus der Pause zurlck.

Herr Ingwersen sagt, dass er vom Ortsrat Traveminde den Auftrag bekommen habe, flr
diesen im Bauausschuss zu sprechen. Der Antrag von Frau Haltern und Herrn Lotsch ent-
spreche vollkommen den Vorstellungen des Ortsrates Traveminde, die Darstellungen von
Herrn Johannsen seien veraltet.

Herr Johannsen verweist auf die schriftliche Zustimmung zu seiner Planung vom 28.04.2021.
Wenn sich danach die Plane geandert hatten und man sich nicht bei der Verwaltung melde
sei das schlechte Zusammenarbeit und er sei enttduscht tber den Mangel an Verlasslichkeit.

Herr Dr. Brock moéchte wissen, was mit den Anordnungen geschehe, wenn der Antrag so
durchgesetzt werde.
Herr Pluschkell und Herr Ramcke betreten wieder den Raum.

Herr Johannsen antwortet, dass er diese weiterbestehen lassen kdnne, da sich die Anderun-
gen nur auf den Winter bezogen.

Herr Lotsch sagt, dass sich die Anderungen in dem Antrag auch auf die Sommerlésung be-
zdgen.

Herr Johannsen antwortet, dass dann aus verschiedenen Grinden die diesjahrige Saison
nicht mehr erreicht werden kdnne.

Herr L6tsch beantragt eine Unterbrechung der Sitzung.
Der Vorsitzende unterbricht die Sitzung um 17:54 Uhr. Er setzt die Sitzung um 18:00 fort.
Frau Blankenburg und Herr Pluschkell sind noch nicht aus der Pause zurtck.

Herr Létsch erganzt den Punkt 4 seines Antrags darum, dass die Anderung ab Winter
2021/2022 gilt.

Herr Pluschkell und Frau Blankenburg betreten wieder den Raum.

Herr Ramcke fragt, ob Herr Kirchhoff das Vorziehen der Skaterbahn empfohlen hat.
Herr Lotsch antwortet, dass Herr Kirchhoff die Vorziehung nicht beflirwortet, aber dass es
nur so mdglich sei, dieses Vorhaben vorzuziehen.

Der Vorsitzende lasst tber Punkt 1 des Antrags abstimmen:
Fir den Antrag: 15 Stimmen
Der Bauausschuss beschliel3t einstimmig gemal3 Punkt 1 des Antrags.

Der Vorsitzende lasst Uber Punkt 2 des Antrags abstimmen:

Fir den Antrag: 15 Stimmen
Der Bauausschuss beschliel3t einstimmig gemal3 Punkt 2 des Antrags.

Der Vorsitzende lasst Uber Punkt 3 des Antrags abstimmen:

Fir den Antrag: 9 Stimmen
Gegen den Antrag: 4 Stimmen
Enthaltungen: 1 Stimme

Der Bauausschuss beschlief3t mehrheitlich gemal Punkt 3 des Antrags.

Der Vorsitzende lasst Uber den erganzten Punkt 4 des Antrags abstimmen:
Fir den Antrag: 9 Stimmen
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Gegen den Antrag: 6 Stimmen

Der Bauausschuss beschliel3t mehrheitlich gemé&l3 Punkt 4 des ergénzten Antrags.

Antrag:

1. Die geplante Skateranlage auf dem Leuchtenfeld wird im Jahr 2022 errichtet. Hierzu
wird der geplante Standort aus dem Stral3enbereich in Richtung Griinanlage verschoben.

2. Der geplante Wettbewerb zur Gestaltung der BertlingstralRe ist spatestens bis zum
30.06.2022 durchzufuhren.

3. Ein Uberarbeitetes Mobilitatskonzept Travemiinde ist bis zum Januar 2022 vorzule-
gen. Im September 2021 ist im Bauausschuss ein Zwischenbericht abzugeben. Insbesonde-
re ist zu klaren, auf welche Art die zweite Zufahrt nach Traveminde erfolgen soll und wie die
Verbindungsstralie Gneversdorfer Weg — Teutendorfer Siedlung nérdlich der Bahntrasse re-
alisiert werden kann.

4, In der Zeit, in der die Vorderreihe keine FuRgangerzone ist, wird sie durchgehend in
eine Richtung befahrbar gemacht. Hier soll der Verkehr von der Sankt Lorenz Straf3e bis zur
Stralle Am Lotsenberg gefuhrt werden.

Des Weiteren wird die StralBe unterhalb des Kreuzfahrtterminal auch in die Richtung der
Vorderreihe gedreht.

Die Sankt Lorenz Stralte wird zur Einbahnstral’e zwischen Fahrplatz und Vorderreihe, um
den Verkehr in der TorstralRe zu reduzieren. Diese Wegflhrung gilt sowohl in der Saison als
auch in der regularen Zeit. Die saisonale Fu3gangerzone wird von 11:00 bis 5:00 eingerich-
tet.

einstimmige Annahme

einstimmige Ablehnung

Ja-Stimmen

Abstimmungsergebnis | Nein-Stimmen

Enthaltungen

Kenntnisnahme

Vertagung

Ohne Votum

Die Antrédge wurden mehrheitlich beschlossen.

zu 7.6 AM Létsch (CDU) und Haltern (SPD): Aufstellung eines Bebauungsplans
32.xx.00 - Helldahl - im vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB
Vorlage: VO/2021/10168

Frau Haltern sagt, dass die Verwaltung bitte in der Planung statt der ,xx“ in der Gliederungs-
nummer des B-Plan im Antrag die korrekten Gliederungsnummern einsetze. Die ,xx“ seien
lediglich Platzhalter.
Antrag:
1.
Fiir den im Stadtteil Travemiinde gelegenen Teil der Siedlung Neu-Travemiinde -
stdlich des LSG Brodtener Winkel, der Stralle Kowitzberg und des B-Plans 32-29-00,
nérdlich der Stralle Strandweg, Ostlich der StraBe Leegerwall und westlich der Stra-
Ben Strandredder und Helldahl (Abgrenzung siehe Anlage 1) wird der Bebauungs-
plan 32.xx.00 — Helldahl - im vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB aufgestellt.
Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes sollen die planungsrechtlichen Rahmenbe-
dingungen fiir eine geordnete stadtebauliche Entwicklung unter Erhalt der vorhande-
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nen stadtebaulichen Strukturen festgelegt werden. Die Bebauung dieser Stral3en soll
in ihren Dimensionen begrenzt werden auf Ein- und Zweifamilienhduser zur Nutzung
als Wohnhéuser mit Erstwohnsitz-Nutzung.

2. Zur Sicherung der Planung wird nach § 14 BauGB eine Veranderungssperre
erlassen.

3. Der Aufstellungsbeschluss ist gemall § 2 Abs. 1 BauGB ortsublich bekannt zu
machen.

4. Die frihzeitige Unterrichtung der Offentlichkeit mit der Erérterung Uber die
allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung gemaf § 3 Abs. 1 BauGB soll in Form
einer Erorterungsveranstaltung und eines zweiwdchigen Aushangs durchgefihrt
werden.

einstimmige Annahme X
einstimmige Ablehnung
Ja-Stimmen 15
Abstimmungsergebnis | Nein-Stimmen
Enthaltungen
Kenntnisnahme
Vertagung
Ohne Votum
Der Bauausschuss beschliel3t den Antrag einstimmig.
zu7.7 Antrag des AM Thomas-Markus Leber (FDP): Fortschreibung des Rahmen-
plans Innenstadt unter Beriicksichtigung von MaBRnahmen, die sich gegen die
Folgen der Pandemie richten.
Vorlage: VO/2021/10068
Gemal TOP 1 vertagt.
einstimmige Annahme
einstimmige Ablehnung
Ja-Stimmen
Abstimmungsergebnis | Nein-Stimmen
Enthaltungen
Kenntnisnahme
Vertagung X
Ohne Votum

zu 8

Verschiedenes

Herr Kaacksteen verabschiedet sich von den Mitgliedern des Bauausschusses, da er seine
Tatigkeit als Geschaftsfiihrer des Bauausschusses beendet.
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Der Vorsitzende dankt Herrn Kaacksteen im Namen des Bauausschusses fur seine Arbeit in
der Geschaftsflihrung.

zu9 Ende des offentlichen Teils

Der Vorsitzende schlieRt um 19:41 Uhr den 6ffentlichen Teil der Sitzung. Die Offentlichkeit
und alle nicht zur Teilnahme Berechtigten verlassen den Sitzungsraum.
Die Sitzung wird um 19:48 Uhr vom Vorsitzenden mit dem nichtoffentlichen Teil fortgesetzt.

Der Vorsitzende teilt mit, dass gemal Geschaftsordnung der Blirgerschaft tGber die Teilnah-
me von Verwaltungsmitarbeitenden im nichtoffentlichen Teil der Sitzung vor Eintritt abzu-
stimmen ist. Es wird um die Teilnahme von Herrn Schréder (5.610), Herrn Graap (5.651) und
Herrn Kaschel (5.691) gebeten.

Die Mitglieder des Bauausschusses widersprechen dem nicht.

zu 15 Bekanntgabe der im nicht 6ffentlichen Teil gefassten Beschliisse

Der Vorsitzende eréffnet den 6ffentlichen Teil der Sitzung und teilt mit, dass der Bauaus-
schuss im nicht 6ffentlichen Teil Beschlisse gefasst habe und beendet die Bauausschuss-
sitzung um 20:11 Uhr.

Libeck, den 24. August 2021

Christopher Lotsch Herr Wilk Wendorff
Vorsitzende/r Protokollfiihrung
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	T a g e s o r d n u n g:
	Im Rahmen des Leitprojekts „Machbarkeitsstudien für Radschnellwege der Metropolregion Hamburg“ (MRH) wurde die Machbarkeit eines Radschnellweges (RSW) für Lübeck untersucht. Die untersuchte Trasse verläuft von Bad Schwartau über das Lübecker Stadtgebiet bis nach Groß Grönau.
	§ 45 Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen:

